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DIESE AUSGABE ERSCHEINT AUCH ONLINE

Frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr 2023
 

Liebe Remseckerinnen und Remsecker,
 

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und wir können nun wieder
gemeinsam auf ein

ereignisreiches, aber auch herausforderndes Jahr zurückblicken.
 

In diesem Jahr kam zur Corona-Pandemie im Februar der Krieg zwischen
Russland und der Ukraine hinzu und dann im Herbst die Energiekrise. Das
alle drei Krisen zur selben Zeit stattfinden, ist für Sie als Remseckerinnen

und Remsecker aber auch für uns als Stadtverwaltung eine besondere
Herausforderung.

 

Vor allem die Energiekrise und die Inflation wirken sich auf unser aller
alltägliches Leben aus. Der Wocheneinkauf wird teurer und durch die
Inflation gepaart mit den steigenden Energiepreisen haben einige die

Sorge, ihre eigene Stromrechnung nicht mehr zahlen zu können.
 

Dennoch möchte ich positiv in die Zukunft blicken. Gemeinsam mit Ihnen,
liebe Remseckerinnen und Remsecker, schaffen wir es auch diese Krisen
zu überwinden. Dabei lohnt es sich vor allem auf die schönen Dinge im

Leben zu blicken und diesen mehr Beachtung zu schenken.
 

Im Namen der gesamten Stadtverwaltung und des Gemeinderats
wünsche ich Ihnen

schöne und besinnliche Festtage sowie ein glückliches, erfolgreiches
und vor allem gesundes Jahr 2023.

 
Ihr

 
 

Dirk SchönbergerDirk Schönberger
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Zentraler ärztlicher Notfalldienst
Notfallpraxis Ludwigsburg, 
Erlachhofstraße 1, 71640 Ludwigsburg, 
Tel. 116 117
Mo., Di., Do.: 18 – 8 Uhr Folgetag
Mi.: 13 – 8 Uhr Folgetag
Fr.: 16 – 8 Uhr Folgetag
Sa., So. und feiertags: 8 – 8 Uhr Folgetag
Zu diesen Zeiten können Sie ohne Termin 
in die Notfallpraxis Ludwigsburg kom-
men. Bitte bringen Sie Ihre Krankenversi-
cherungskarte (KVK) mit.
In lebensbedrohlichen Notfällen wählen 
Sie bitte direkt die 112 an.
docdirekt – kostenfreie Onlinesprechstun-
de für gesetzlich Versicherte in Baden-Würt-
temberg unter Tel. 0711 96589700 oder 
docdirekt.de. Mo. bis Fr. von 9 – 19 Uhr.

Augenärztlicher Notfalldienst
Notfallpraxis 
Katharinenhospital Stuttgart, 
Kriegsbergstraße 60, 70174 Stuttgart
Tel. 01806 071122
Fr.: 16 – 22 Uhr
Sa., So., feiertags: 8 – 22 Uhr
oder Tel. 116 117

Zahnärztlicher Notdienst
Tel. 0761 12012000

Krankenwagen rund um die Uhr
Rettungsleitstelle Ludwigsburg, 
Tel. 07141 19222

Kinderärztliche Notfallpraxis 
Klinikum Ludwigsburg, Posilipostraße 4, 
71640 Ludwigsburg, Tel. 01805 011230
Die Kinderärztliche Notfallpraxis ist werk-
tags von 18 – 8 Uhr des Folgetages und an 
den Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 
8 Uhr des nächsten Werktages geöffnet für 
akute Erkrankungen und andere Notfälle.
Eine telefonische Anmeldung ist nicht er-
forderlich, die Versichertenkarte muss mit-
gebracht werden.

Bereitschaftsdienst  
der Apotheken
Der Apothekennotdienst ist über die Tele-
fonnummer 0800 0022833 (kostenfrei aus 
dem Festnetz) oder vom Handy 22833 (ohne 
Vorwahl, max. 69 ct./Min./SMS) zu erfragen. 
Den aktuellen Notdienstplan finden Sie auch 
im Internet unter www.lak-bw.de/notdienst-
portal oder unter www.aponet.de.
Bereitschaftswechsel ist täglich morgens 
um 8:30 Uhr.

Giftnotzentrale
Tel. 0761 19240

Tierärztlicher Notdienst 
für Kleintiere
Der Tierärztliche Notdienst ist zu erfragen 
über die Telefonnummer des Haustierarztes.

NOTDIENSTE / SERVICE / ÖFFNUNGSZEITEN 
ALLER DIENSTSTELLEN DER STADTVERWALTUNG

Tierrettung Unterland
Notdienst zur Erstversorgung von ver-
letzten oder in Not geratenen Haus- und 
Wildtieren. 
Die dauerhaft besetzte Leitstelle ist unter 
der Notfallrufnummer 07132 / 8599719 
erreichbar.

Städtische Notdienste
Alle städtischen Gebäude:  
Tel. 0151 16724321
Technische Dienste (früher: Bauhof):  
Tel. 0151 12271101
Alle öffentlichen Plätze, Spielplätze,
Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen

Notdienst Eigenbetriebe  
Wasser und Abwasser
Stadtwerke Wasserversorgung:  
Tel. 0175 1605274
Stadtentwässerung  
Abwasserentsorgung: Tel. 0170 2445756

Grundbuchamt Waiblingen
Amtsgericht Waiblingen,
Winnender Straße 27, 71334 Waiblingen, 
Tel. 07151 1664-0, E-Mail: poststelle@ 
gbawaiblingen.justiz.bwl.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 –12 Uhr
Telefonzeiten: Mo. – Fr. von 8 – 12 Uhr und 
Mo. – Do. von 13:30 – 15:30 Uhr

Betreuungs- und  
Nachlassgericht
Amtsgericht Ludwigsburg,
Schillerstraße 12, 71638 Ludwigsburg,
Tel. 07141 498799, E-Mail:  poststelle@
agludwigsburg.justiz.bwl.de

Polizeiposten  
Remseck am Neckar
Tel. 07146 280820

Fachstelle für 
Wohnungssicherung
Beratungsangebot für Menschen, die 
von Obdachlosigkeit bedroht sind. 
Offene Sprechstunde montags 10 – 12 Uhr 
Raum 111, Marktplatz 1, 71686 Remseck 
am Neckar, Kontakt: Tel.: 0176 345 036 97  
(auch WhatsApp), E-Mail: patric.krahl@
wohnungslosenhilfe-lb.de

Öffnungszeiten der Dienst-
stellen der Stadtverwaltung

Stadtverwaltung 
Remseck am Neckar
Marktplatz 1,
71686 Remseck am Neckar
Tel. 07146 2809-0
E-Mail: info@remseck.de
www.remseck.de
Mo., Di., Fr.  8 – 12 Uhr
Do.   8 – 12 Uhr 
 und 15:30 – 18 Uhr
Mittwochs nach Vereinbarung

Bürgerbüro
Hotline Bürgerbüro: 07146 2809-4101
Mo., Do., Fr.  8 – 12 Uhr
Di.   7 – 14 Uhr
Mo., Do.  15:30 – 18 Uhr
Mittwochs nach Vereinbarung

Bürgeramt Pattonville
John-F.-Kennedy-Allee 19/4
Tel. 07141 284-530, Fax 07141 284-533
Mo., Mi., Fr. 8:30 – 12 Uhr
Di. 7:30 – 13 Uhr
Do. 8:30 – 12 Uhr
 und 15 – 18 Uhr

Fachbereich Bauverwaltung, 
Stadtplanung
Marktplatz 1
Tel. 07146 2809-2301,
Fax 07146 2809-52301

Fachbereich Finanzen
Marktplatz 1
Tel. 07146 2809-3201,
Fax 07146 2809-53201

Fachbereich Bildung, 
Familie, Soziales
Marktplatz 1
Tel. 07146 2809-2501,
Fax 07146 2809-52501

Technische Dienste
Aldingen, Neckarstraße 90
Tel. 07146 289-911, Fax 07146 289-949
Mo. bis Do. 7:30 – 12 Uhr
 und 12:30 – 16 Uhr
Fr. 8:30 – 12 Uhr
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AKTUELLES

Neujahrsempfang 2023

Liebe Remseckerinnen und Remsecker,
ich freue mich, Sie im kommenden Jahr nach 3-jähriger Pause 
wieder zum Neujahrsempfang der Großen Kreisstadt Remseck 
am Neckar einladen zu dürfen.
Dieser findet am Sonntag, den 15. Januar um 17 Uhr in der 
Stadthalle Remseck statt.
Als Gastredner begrüßen wir in diesem Jahr Herrn Bernd Hert-
weck, Vorstandsvorsitzender der Wüstenrot Bausparkasse AG. 
Er wird zum Thema „Grundbedürfnis Wohnen - aktuelle Lage 
und Perspektiven des Wohnimmobilienmarktes sprechen.
Ich freue mich, Sie zahlreich in der Stadthalle begrüßen zu 
können.
Ihr Dirk Schönberger
Oberbürgermeister

Remsecker Wochenmarkt

Jeden Donnerstag (außer an Feiertagen) findet der Remsecker 
Wochenmarkt von 13 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz statt.
Regionale Anbieter verkaufen jede Woche frische Waren aus hei-
mischer Produktion. Das Sortiment umfasst Obst, Gemüse, Käse, 
Eier, Fleisch und Wurstwaren, Fisch, mediterrane Feinkost, Pflan-
zen und Schnittblumen und Backwaren.
Übersicht der Marktstände
La Creperia, Hans Jürgen Müller aus Stuttgart
Herzhafte sowie süße Crepes lecker belegt
Forellenhof J. Rieker aus Rudersberg
Forellen, Lachsforellen, Saiblinge fangfrisch und geräuchert in 
vielfältigen Variationen

Bio-Bäckerei Stumpp aus Deizisau
100 %-iges Bioland Backwaren-Vollsortiment
Blumen Aurenz aus Remseck am Neckar
Obst und Gemüse, Pflanzen / Schnittblumen, Eier vom Geflügel-
hof Walker
Käsemarkt Widmann aus Waiblingen
Käse aus eigener Herstellung, Käse aus anderen Ländern, Hart-
käse, Schnittkäse, Weichkäse, Sauermilchkäse, Frischkäse und 
Frischkäsezubereitungen
Metzgerei Häfele aus Winnenden
Fleisch und Wurstwaren
Südländische Feinkost Iscan aus Ludwigsburg
Oliven, Schafkäse, hausgemachte Delikatessen, Aufstriche
Käsehäusle aus Schorndorf
Käse, Molkereiprodukte
Catalli Catering aus Waiblingen
Mediterrane Feinkost, Oliven, Aufstriche, Kulinarische Spezialitä-
ten, Salami, Brot, Käse

Besuch der Partnerstadt Codlea

Anlässlich des rumänischen Nationalfeiertags besuchte eine 
Remsecker Delegation um Oberbürgermeister Schönberger die 
Partnerstadt Codlea.
Codlea ist seit 2018 eine der drei Städtepartnerschaften der Stadt 
Remseck am Neckar und liegt am Fuße des Zeidner Berges in 
Rumänien. Die Vereinigung der Regionen Transsylvaniens, der 
Bukowina und Bassarabiens mit dem rumänischen Altreich 1918 
begründet den rumänischen Nationalfeiertag, welcher in Rumä-
nien am 1. Dezember gefeiert wird. Aufgrund der rumänischen 
Geschichte ist dieser Feiertag für die rumänische Bevölkerung 
äußerst bedeutsam.

Um diese Tradition wertzuschätzen, reiste Oberbürgermeister 
Schönberger, begleitet durch Vertreter der Stadtverwaltung, der 
Feuerwehr und Mitglieder der AG Städtepartnerschaft nach Cod-
lea, um bei den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag anwesend 
zu sein. Der Freundschaft mit der osteuropäischen Stadt fällt ins-
besondere nun, da der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine 
weiter andauert, ein besonderes Gewicht zu. Bei einem interes-
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santen Austausch über die Arbeit der jeweiligen Verwaltungen 
und Entwicklungen konnte die Partnerschaft vertieft und neue 
Denkanstöße geformt werden.
Es beeindruckte insbesondere die große Entwicklung der Inf-
rastruktur, welche in Codlea beispielhaft am Bau eines neuen 
Sportzentrums mit Schwimmbecken und Sportplatz, der Kernsa-
nierung des Krankenhauses und dem Neubau einer städtischen 
Kinderkrippe zu sehen waren.
Als nächster Schritt der Städtepartnerschaft soll ein Schüleraus-
tausch zwischen der deutschen Oberschule in Codlea und dem 
Lise-Meitner-Gymnasium in Remseck angestrebt werden.

Regionaldirektor Dr. Lahl zu Gast

In der vergangenen Woche war der Regionaldirektor des Verband 
Region Stuttgart, Dr. Alexander Lahl, zu seinem Antrittsbesuch 
im Remsecker Rathaus. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Dirk 
Schönberger wurde über die Themen RegioRad, Stadtbahnver-
bindung und diverse Straßenverkehrsprojekte gesprochen.
Die Stadtverwaltung Remseck am Neckar bedankt sich für das 
Gespräch und wünscht Herrn Dr. Lahl für den weiteren Verlauf 
seiner Amtszeit alles Gute.

Veröffentlichung von Alters- und Ehejubiläen

Die Veröffentlichung von Alters- und Ehejubiläen in der Rem-
seck Woche wird ab der Ausgabe 01-23 (Erscheinungstermin 
12.01.2023) aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben ein-
gestellt. 
Die Stadtverwaltung Remseck am Neckar bittet um Ihr Ver-
ständnis.

Förderbescheid für Schulbaumaßnahmen

Am Dienstag, den 13. Dezember 2022 hat die Regierungspräsi-
dentin Susanne Bay einen Schulbauförderbescheid an Oberbür-
germeister Dirk Schönberger übergeben. Remseck am Neckar 

hat einen Förderbescheid in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro für 
die Wilhelm-Keil-Gemeinschaftsschule aus der regulären Schulb-
auförderung erhalten. Die Stadt hatte bereits letztes Jahr etwa 2,2 
Millionen Euro aus dem Sonderprogramm bekommen.
„Ich freue mich sehr, heute diese Förderbescheide persönlich 
zu übergeben und so die Entwicklung und Modernisierung der 
Schulen zu unterstützen“, sagte Regierungspräsidentin Susanne 
Bay bei der Übergabe im Landratsamt Ludwigsburg. Und auch 
Oberbürgermeister Dirk Schönberger zeigte sich erfreut. „Es ist 
wichtig und richtig in unsere Zukunft zu investieren. Ohne die 
Unterstützung wäre aber ein solches Projekt nicht umsetztbar.“

Küchen- und Wohnstudio Ávra Concepts  
eröffnete im Gewerbegebiet Rainwiesen

Das Küchen- und Wohnstudio Ávra Concepts eröffnete am 12. 
Dezember 2022 in der Maybachstraße 9 seine Türen, im ehema-
ligen Bettenland Schiller. In dem Küchen- und Wohnstudio verei-
nen sich Design und Genuss. Das Küchen- und Wohnstudio zeigt 
nur einen kleinen, raffinierten Auszug des Sortiments. Die Aus-
stellung besticht mit Detailreichtum und Raffinesse.

Die beiden Geschäftsführerinnen Piyashi Azevedo Machado und 
Tereza Granza möchten Kundinnen und Kunden ihre Küchen- 
und Wohnträume erfüllen. Die Kernkompetenz beider liegt bei 
der Umsetzung aller Wünsche auf exklusiven Niveau. Frau Aze-
vedo Machado und Frau Granza möchten ihren Kunden die An-
passung ihrer Wohngegenstände an ihre individuellen Wünsche 
ermöglichen.
In der Showküche werden künftig regelmäßige Koch- und Ba-
ckevents angeboten, bei denen Gäste an der Zubereitung der 
Speisen durch Köche und Genussexperten optisch beteiligt sind. 
Die Stadtverwaltung Remseck am Neckar wünscht dem Küchen- 
und Wohnstudio Ávra Concepts für die Zukunft alles Gute.



Amtsblatt Remseck am Neckar  · 22. Dezember 2022 · Nr. 51/52 5

Veranstaltungen Januar 2023
Wöchentliche bzw. regelmäßige Veranstaltung

Montag, 02.01.2023 
von
bis

15:00
17:00

Die  o� en Nadeln
Bürgerscha� liches Engagement Stadt Remseck am Neckar, 
Haus der Bürger, Raum 108

Dienstag, 03.01.2023 
von
bis

10:00
12:00

PC-Lotsen
Bürgerscha� liches Engagement Stadt Remseck am Neckar, 
Haus der Bürger, Raum 209

Mi� woch, 04.01.2023 
von
bis

08:30
12:30

Literaturkreis
Bürgerscha� liches Engagement Stadt Remseck am Neckar, 
Haus der Bürger, Eva-Mayr-S� hl-Saal

von
bis

09:30
12:30

Handarbeitstreff  
Bürgerscha� liches Engagement Stadt Remseck am Neckar, 
Haus der Bürger, Raum 210

von
bis

14:00
18:00

„Lust am Spiel im Bürgerhaus“
Bürgerscha� liches Engagement Stadt Remseck am Neckar, 
Haus der Bürger, Eva-Mayr-S� hl-Saal

von
bis

14:30
17:00

Demenzgruppe „Café Vergiss-mein-nicht“
Diakoniesta� on Remseck, 2. OG Gruppenraum (Aufzug vorhanden)

von
bis

14:30
17:30

Canasta / Rommé 
Bürgerscha� liches Engagement Stadt Remseck am Neckar, 
Haus der Bürger, Raum 108

14:30 Kaff eenachmi� ag im Haus am See
Landfrauenverein Aldingen, Haus am See am Max-Eyth-See

Donnerstag, 05.01.2023 
von
bis

13:00
18:00

Remsecker Wochenmarkt
Stadt Remseck am Neckar, 
Marktplatz

von
bis

14:30
17:30

Skat / Binokel
Bürgerscha� liches Engagement Stadt Remseck am Neckar, 
Haus der Bürger, Eva-Mayr-S� hl-Saal

19:00 Öff entlicher Laternenlauf
Turnverein Aldingen 1898 e. V., Jahn-Sportplatz TV Aldingen,
Start am Parkplatz des Paradisos

Montag, 09.01.2023 
von
bis

15:00
17:00

Die  o� en Nadeln
Bürgerscha� liches Engagement Stadt Remseck am Neckar, 
Haus der Bürger, Raum 108

von
bis

17:30
19:30

Schach | Kinder & Jugendliche
Schachfreunde Pa� onville e. V., Bürgersaal Pa� onville

20:00 Schach | Erwachsene
Schachfreunde Pa� onville e. V., Bürgersaal Pa� onville

Dienstag, 10.01.2023 
von
bis

09:00
10:00

Kleinkinder in Bewegung
Vereine in Remseck e. V., Sporthalle Regental

von
bis

10:00
11:00

Sport für Mü� er – mit Kinder (0 – 3 Jahre)
Vereine in Remseck e. V., Sporthalle Regental

16:00 Bilderbuchshow
Mediathek im KUBUS

18:00 Stamm� sch Tauschbörse
Haus der Bürger

von
bis

19:00
20:30

Yoga
Vereine in Remseck e. V., Gemeindehalle Neckargröningen

Mi� woch, 11.01.2023 
von
bis

09:30
12:30

Handarbeitstreff  
Bürgerscha� liches Engagement Stadt Remseck am Neckar, 
Haus der Bürger, Raum 210

von
bis

14:00
18:00

„Lust am Spiel im Bürgerhaus“
Bürgerscha� liches Engagement Stadt Remseck am Neckar, 
Haus der Bürger, Eva-Mayr-S� hl-Saal

14:00 Vortrag: Frauenleben im Südsudan
Landfrauenverein Neckargröningen, Evangelisches Gemeindehaus 
Neckargröningen

von
bis

14:30
17:00

Demenzgruppe „Café Vergiss-mein-nicht“
Diakoniesta� on Remseck, 2. OG Gruppenraum (Aufzug vorhanden)

von
bis

17:30
18:30

Stabile Mi� e 
Vereine in Remseck e. V., Sporthalle Regental

von
bis

18:00
19:30

Schach | Kinder & Jugendliche
Schachfreunde Pa� onville e. V., Bürgersaal Pa� onville

von
bis

18:30
19:30

Fit im Rücken 
Vereine in Remseck e. V., Sporthalle Regental

von
bis

19:00
21:00

Briefmarkentreff 
Bürgerscha� liches Engagement Stadt Remseck am Neckar, 
Haus der Bürger, Raum 210

von
bis

19:30
20:30

Zumba 
Vereine in Remseck e. V., Sporthalle Regental

Donnerstag, 12.01.2023 
von
bis

14:30
17:30

Skat / Binokel
Bürgerscha� liches Engagement Stadt Remseck am Neckar, 
Haus der Bürger, Eva-Mayr-S� hl-Saal

Freitag, 13.01.2023 
von
bis

19:30
21:30

Remseck singt
Liederkranz 
Neckargröningen e. V., 
Stadthalle

Samstag, 14.01.2023 
17:00 Jahreshauptversammlung des NABU Remseck / Poppenweiler

NABU Remseck / Poppenweiler, Restaurant A Tavola
19:30 Basketball Regionalliga BW: BG Remseck – USC Heidelberg

BG Remseck e. V. (Basketball), Sporthalle Regental
Sonntag, 15.01.2023 
von
bis

11:00
15:00

Neujahrsempfang und Jahresfeier
Motorsportclub Aldingen e. V. im ADAC, 
Clubheim des MSC Aldingen e. V. 

16:45 Handball Landesliga Frauen, TV Aldingen – HSG Koch / Stein
Turnverein Aldingen 1898 e. V., Abteilung Handball, 
Sporthalle Regental

18:45 Handball Männer Kreisliga A, TV Aldingen – HCOB Opp / Backnang
Turnverein Aldingen 1898 e. V., Abteilung Handball, 
Sporthalle Regental

Montag, 16.01.2023 
von
bis

15:00
17:00

Die  o� en Nadeln
Bürgerscha� liches Engagement Stadt Remseck am Neckar, 
Haus der Bürger, Raum 108

von
bis

17:30
19:30

Schach | Kinder & Jugendliche
Schachfreunde Pa� onville e. V., Bürgersaal Pa� onville

20:00 Schach | Erwachsene
Schachfreunde Pa� onville e. V., Bürgersaal Pa� onville

Dienstag, 17.01.2023 
von
bis

09:00
10:00

Kleinkinder in Bewegung
Vereine in Remseck e. V., Sporthalle Regental

von
bis

10:00
11:00

Sport für Mü� er – mit Kinder (0 – 3 Jahre)
Vereine in Remseck e. V., Sporthalle Regental

von
bis

19:00
20:30

Yoga
Vereine in Remseck e. V., Gemeindehalle Neckargröningen

Mi� woch, 18.01.2023 
von
bis

09:30
12:30

Handarbeitstreff  
Bürgerscha� liches Engagement Stadt Remseck am Neckar, 
Haus der Bürger, Raum 210
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von
bis

14:00
18:00

„Lust am Spiel im Bürgerhaus“
Bürgerscha� liches Engagement Stadt Remseck am Neckar, 
Haus der Bürger, Eva-Mayr-S� hl-Saal

von
bis

14:30
17:00

Demenzgruppe „Café Vergiss-mein-nicht“
Diakoniesta� on Remseck, 2. OG Gruppenraum (Aufzug vorhanden)

von
bis

17:30
18:30

Stabile Mi� e 
Vereine in Remseck e. V., Sporthalle Regental

von
bis

18:00
19:30

Schach | Kinder & Jugendliche
Schachfreunde Pa� onville e. V., Bürgersaal Pa� onville

von
bis

18:30
19:30

Fit im Rücken 
Vereine in Remseck e. V., Sporthalle Regental

von
bis

19:30
20:30

Zumba 
Vereine in Remseck e. V., Sporthalle Regental

Freitag, 20.01.2023 
von
bis

19:00
20:30

Achtsamkeitskurs
Landfrauenverein Aldingen, Evangelisches Gemeindehaus Aldingen

Sonntag, 22.01.2023 
18:30 Beth Shalom e. V.

Beth Shalom-Haus des Friedens. Verein für Erinnerungs- und 
Friedensarbeit in Remseck e. V., Ehemalige Synagoge

Montag, 23.01.2023 
von
bis

17:30
19:30

Schach | Kinder & Jugendliche
Schachfreunde Pa� onville e. V., Bürgersaal Pa� onville

20:00 Schach | Erwachsene
Schachfreunde Pa� onville e. V., Bürgersaal Pa� onville

Dienstag, 24.01.2023 
von
bis

09:00
10:00

Kleinkinder in Bewegung
Vereine in Remseck e. V., Sporthalle Regental

von
bis

10:00
11:00

Sport für Mü� er – mit Kinder (0 – 3 Jahre)
Vereine in Remseck e. V., Sporthalle Regental

16:00 Bilderbuchshow
Mediathek im KUBUS

von
bis

19:00
20:30

Yoga
Vereine in Remseck e. V., Gemeindehalle Neckargröningen

Mi� woch, 25.01.2023 
14:00 Vortrag: Care Work – Wissenswertes über die P ege und 

Betreuung zu Hause
Landfrauenverein Neckargröningen, Evangelisches Gemeindehaus 
Neckargröningen

von
bis

14:30
17:00

Demenzgruppe „Café Vergiss-mein-nicht“
Diakoniesta� on Remseck, 2. OG Gruppenraum (Aufzug vorhanden)

von
bis

17:30
18:30

Stabile Mi� e 
Vereine in Remseck e. V., Sporthalle Regental

von
bis

18:00
19:30

Schach | Kinder & Jugendliche
Schachfreunde Pa� onville e. V., Bürgersaal Pa� onville

von
bis

18:30
19:30

Fit im Rücken 
Vereine in Remseck e. V., Sporthalle Regental

von
bis

19:00
21:00

Briefmarkentreff 
Bürgerscha� liches Engagement Stadt Remseck am Neckar, 
Haus der Bürger, Raum 210

von
bis

19:30
20:30

Zumba 
Vereine in Remseck e. V., Sporthalle Regental

Donnerstag, 26.01.2023 
18:30 Stamm� sch für Landfrauen und welche die es werden wollen

Landfrauenverein Aldingen, Schmiegs Kellerbesen, 
Fellbach (Oeffi  ngen)

Freitag, 27.01.2023 
von
bis

14:00
17:30

Gaming
Mediathek im KUBUS

Samstag, 28.01.2023 
19:30 Basketball Regionalliga BW: BG Remseck – BG Karlsruhe

BG Remseck e. V. (Basketball), Sporthalle Regental
Sonntag, 29.01.2023 

18:45 Handball Männer Kreisliga A, TV Aldingen – HB Ludwigsburg
Turnverein Aldingen 1898 e. V., Abteilung Handball, 
Sporthalle Regental

Montag, 30.01.2023 
von
bis

17:30
19:30

Schach | Kinder & Jugendliche
Schachfreunde Pa� onville e. V., Bürgersaal Pa� onville

20:00 Schach | Erwachsene
Schachfreunde Pa� onville e. V., Bürgersaal Pa� onville

Dienstag, 31.01.2023 
von
bis

09:00
10:00

Kleinkinder in Bewegung
Vereine in Remseck e. V., Sporthalle Regental

von
bis

10:00
11:00

Sport für Mü� er – mit Kinder (0 – 3 Jahre)
Vereine in Remseck e. V., Sporthalle Regental

von
bis

19:00
20:30

Yoga
Vereine in Remseck e. V., Gemeindehalle Neckargröningen

19:30 VfB Neckarrems-Fußball – TSV Nussdorf
VfB Neckarrems-Fußball in Remseck am Neckar e. V., 
GWV-Sportpark Neckarrems 

Alle Veranstaltungstermine in Remseck stehen auch immer tagesaktuell im 
Veranstaltungskalender im Internet unter www.remseck.de
Veröff entlicht werden können nur Termine, die für die Allgemeinheit off en 
sind und die in Remseck sta�  inden. Die Termine müssen bis zum 3. Sonntag 
des Vormonats im Internet mit Ort (= Treff punkt in Remseck), Uhrzeit und 
Veranstalter eingep egt sein.
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Aktuelle Baumaßnahmen und Sperrungen

Parkplatz beim Wilhelmsplatz in Hochdorf / Sperrung auf-
grund von Bauarbeiten ab 9. Januar 2023 bis voraussichtlich 
Juli 2023
Wie bereits in der 46. Ausgabe bekannt gegeben worden ist, 
wird die Stadtentwässerung der Stadt Remseck am Neckar im 
Januar 2023 mit der umfangreichen Sanierung des Regenüber-
laufbeckens Wilhelmsplatz beginnen. Diese abwassertechnische 
Anlage befindet sich unterhalb des Parkplatzes, zwischen der 
Poppenweiler Straße und dem Zipfelbach, im Stadtteil Hochdorf.
Die Stadtverwaltung hat die Firma Fritz Müller GmbH mit den 
bauausführenden Arbeiten beauftragt. Da die Vorarbeiten nun 
abgeschlossen sind, beginnt offiziell der Startschuss am 9. Januar 
2023. Die Roh- und Tiefbauarbeiten werden voraussichtlich bis 
zum Sommer 2023 andauern, im Anschluss daran wird die Ins-
tallation der mechanischen und elektrotechnischen Ausrüstung 
stattfinden, bis dahin wird der gesamte Parkplatz zum Parken 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Lediglich auf den zwei Park-
plätzen, welche mit einer Ladesäule ausgestattet sind, ist das Par-
ken noch möglich und die Wertstoffcontainer werden weiterhin 
frei zugänglich bleiben.
Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten kann die Stadt Remseck 
am Neckar keine Ersatzparkfläche zur Verfügung stellen und bit-
tet alle Anwohner und Verkehrsbeteiligten um Verständnis für die 
unvermeidbaren Beeinträchtigungen während der Bauzeit.

Überblick über die Remsecker  
Corona-Schnellteststationen

Remseckerinnen und Rem-
secker sowie Bürgerinnen 
und Bürger, unabhängig vom 
Wohnsitz, können sich an fol-
genden Stationen in Remseck 
am Neckar mit einem Schnell-
test testen lassen:
Apotheke im E-Center 
Hochberg (Schnelltest- 
und PCR-Test), Neckaraue 2  
Öffnungszeiten für Schnell-
tests und PCR-Tests: Mon-
tag, Mittwoch, Freitag und 
Samstag von 9:30 bis 12:30 Uhr; Dienstag und Donners-
tag von 17:30 bis 20 Uhr; Öffnungszeiten an den Feierta-
gen: 24.12., 26.12. von 9:30 bis 12 Uhr; 25.12. geschlossen 
Anmeldung online unter www.remseck-testet.de
Schnelltest- und PCR-Teststation auf dem Parkplatz Real-
schule Remseck, John-F.-Kennedy-Allee 67 in Remseck-Pat-
tonville; Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 8 bis 12 Uhr 
und 15 bis 18 Uhr; geänderte Öffnungszeiten an den Feiertagen: 
24.12. bis 26.12. sowie am 31.12. von 8 bis 13 Uhr geöffnet (nicht 
am Nachmittag); am 01.01.2023 durchgehend von 11 bis 17 Uhr 
Terminbuchung unter https://cosan.cubefour.de/Registration/An
meldungAllgemein?application=viamed&tc=b24f013e-63e6-422c-
b5a3-5d8d73156b8a&singleTc=true

Zahnärzte am Löwenplatz – Dr. Maier, ZA Binder & Part-
ner, Kornwestheimer Straße 14; Öffnungszeiten: Montag und 
Mittwoch von 10 bis 19 Uhr, Dienstag von 8 bis 15 Uhr, Don-
nerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 14 Uhr; geän-
derte Öffnungszeiten an den Feiertagen: 27.12. und 29.12. von 
8 bis 15 Uhr, 28.12. von 9 bis 15:30 Uhr, 30.12. geschlossen. 
Anmeldung telefonisch (07146 282287) oder per E-Mail (rems-
eck@praxisderzahnaerzte.de)
Schnellteststation Pattonville auf dem Martin-Luther-King-Platz 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 12 bis 17 Uhr, Samstag 
und Sonntag von 10 bis 14 Uhr (ab 28.12.2022 geschlossen); 
ohne vorherige Anmeldung oder mit Anmeldung online unter 
https://testzentrum-moerike.de

NEXT LEVEL UP by Wagner, Dorfstraße 6 in Neckarrems 
Öffnungszeiten: Montag und Sonntag Kernzeit 10 bis 11 Uhr ohne 
Termin, von 8 bis 10 Uhr und 14 bis 21 Uhr mit Termin; Dienstag 
bis Samstag Kernzeit 10 bis 14 Uhr ohne Termin, von 8 bis 10 Uhr 
und 14 bis 21 Uhr mit Termin; geänderte Öffnungszeiten an den 
Feiertagen: 24.12. bis 26.12. geschlossen
Anmeldung für einen Termin außerhalb der Kernzeit gerne tele-
fonisch oder per WhatsApp unter der Nummer 0152 28794211; 
Registrierung zu Kernzeiten über unsere Internetseite  
www.nlu-teststelle.de
Testzentrum MOOI Pattonville, John-F.-Kennedy-Al-
lee 9 in Pattonville (gegenüber der Erich-Bracher-Schule) 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr, Sams-
tag/Sonntag/Feiertag von 12 bis 16 Uhr durchgehend geöff-
net; geänderte Öffnungszeiten an den Feiertagen: 24., 25., 
26., 01.01., 06.01. von 11 bis 14 Uhr, 31.12. von 12 bis 16 Uhr 
Corona-Schnelltest-Anmeldung unter schnelltest.befundbote.
de möglich. Keine Terminvereinbarung notwendig.
Corona-Testzentrum MEA, Marbacher Straße 6 in Neckarrems 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr so-
wie Samstag, Sonntag und Feiertag von 15 bis 19 Uhr 
mit vorheriger Terminvereinbarung geänderte Öffnungs-
zeiten an den Feiertagen: von 15 bis 19 Uhr geöffnetr 
Anmeldung online unter https://app.checkgo-test.com/app/
vergabe?id=20139&title=Corona-Testzentrum%20MEA oder telefo-
nisch unter 01520 3305150

Schließung der Sport- und Gemeindehallen

Wegen der Weihnachtsferien
sind die Sport- und Gemeindehallen
der Stadt Remseck am Neckar vom

21.12.2022 bis einschließlich 08.01.2023
für den Trainingsbetrieb geschlossen.

Ausgenommen sind die gesondert
genehmigten Nutzungen.

Tre�punkt Remseck

Fachgruppe Kultur, Sport, Soziales - Tel. 07146 2809-2530, 
Fax 07146 2809-52530, E-Mail: kultur@remseck.de
Karten erhalten Sie unter https://remseck.reservix.de, an allen 
Reservix-Vorverkaufsstellen und an der Stadtinformation im Rat-
haus Remseck am Neckar.
Öffnungszeiten unseres Ticketservices an der Stadtinformation: 
Mo., Do.: 8 – 12 Uhr und 15:30 – 18 Uhr; Di.: 7 – 14 Uhr; 
Mi., Fr.: 8 – 12 Uhr
Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auch 
auf der städtischen Internetseite (www.remseck.de/kulturpro-
gramm).
Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir Sie, sich über unsere 
Homepage (www.remseck.de/aktuelle-informationen-kulturpro-
gramm) vor der jeweiligen Veranstaltung über kurzfristige Ände-
rungen zu informieren.

Kultur unter dem Weihnachtsbaum
Weihnachten steht schon wieder vor der Tür und Sie brauchen 
noch ein Last-Minute-Geschenk?
Dann verschenken Sie doch einfach unser Remsecker Kultur-Abo 
„Five Funny Fridays“ 2023 oder unsere flexibel einlösbaren Gut-
scheine! Da ist für Jung und Alt was dabei!
Mit der Online-Buchung von Reservix über https://remseck.re-
servix.de und den Print@home-Tickets landet das Weihnachtsge-
schenk auch noch rechtzeitig zum Fest unter dem Weihnachts-
baum.
Detaillierte Informationen zu unseren Veranstaltungen finden Sie 
online unter www.remseck.de/kulturprogramm.
Die Fachgruppe Kultur, Sport, Soziales wünscht frohe Weihnach-
ten!
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 Foto: Stadt Remseck am Neckar

Energieagentur Kreis Ludwigsburg

Bauberatung Energie (BBE)
Zu Fragen rund um die Themen Energie und Klimaschutz bie-
tet die Stadt Remseck am Neckar in Zusammenarbeit mit der 
Energieagentur Kreis Ludwigsburg LEA e.V. allen Bürgerinnen 
und Bürgern als Unterstützung bei Sanierungen, Heizungs-
tausch, Neubau etc. eine erste neutrale, unabhängige, Gewer-
ke übergreifende, kostenfreie Bauberatung Energie (BBE) an.

LEA-Bauberatung ENERGIE

12. Januar 2023 von 15 bis 18 Uhr
Terminvereinbarung mit

Energieagentur Kreis Ludwigsburg LEA e.V.
für Telefonberatung über

Tel. 07141 688930
E-Mail: info@lea-lb.de

zu den LEA-Sprechzeiten Di. – Fr. 9 – 12:30 Uhr
Di. + Mi. 14 – 17 Uhr / Do. 14 – 18:30 Uhr

Bei diesem LEA-Termin ist der Zugriff auf Pläne bzw. Bauge-
such, ggf. Fotos des Gebäudes, Daten zum Heizenergiever-
brauch der letzten Jahre, vorliegende Angebote wünschens-
wert und natürlich können alle offenen Fragen angesprochen 
werden.
Im persönlichen LEA-Gespräch haben Sie 45 Minuten Zeit, um 
dann gut informiert die nächsten Schritte umzusetzen.

Wir laden Sie herzlich ein,
das Angebot der Energieagentur zu nutzen!

Weiterführende Informationen gibt es auf www.lea-lb.de.
Die Energieberatungen der Energieagentur Kreis Ludwigs-
burg LEA e.V. werden in Kooperation mit der Verbraucherzen-
trale Baden-Württemberg durchgeführt und vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie gefördert.
Bei der Stadtverwaltung Remseck am Neckar können Sie Frau 
Kronmüller (Telefon: 07146 2809-2214) kontaktieren.

IDEENREICH Energie sparen in Remseck

 
 Foto: Remseck

Heizen – aber richtig
Energiesparen schont den Geldbeutel und mit „gewusst wie“ 
geht‘s voran. Ein großer Anteil der im privaten Haushalt 
eingesetzten Energie wird für die Heizung aufgewendet. So 
kann schon ein optimales Verhalten zu deutlich sinkenden 
Heizkosten führen.
•	 Empfehlenswert ist die Nachtabsenkung der Raumtempera-

tur bzw. ein Zurückdrehen der Heizung, für Zeiten, in denen 
die Wohnung leer ist, z.B. während wir durch die Winterland-
schaft spazieren oder bei unseren Lieben zu Besuch sind.

•	 Am besten gleich dauerhaft die Heizung um ein bis zwei Grad 
senken, zusammenrücken und durch Spiele die Gemüter er-
hitzen!

•	 Während der Heizsaison ist regelmäßiges Lüften besonders 
wichtig, um die Feuchtigkeit in den Wohnräumen zu verrin-
gern. Daher zwei- bis dreimal täglich kräftig 5 - 10 Minuten 
durchlüften! NEIN zu gekippten Fenstern, durch die vor allem 
Wärme entweicht und die Wand auskühlt.

•	 Schließen Sie nachts die Jalousien und Vorhänge, das verrin-
gert Wärmeverluste durch das Fenster.

•	 Achten Sie auch darauf, dass die Heizkörper frei sind und 
nicht durch Gardinen und Co. verdeckt oder von Möbelstü-
cken zugestellt sind, damit sich die erwärmte Luft im Zimmer 
verteilen kann.

•	 Intelligente Thermostatventile halten die Temperatur im 
Raum konstant und drosseln automatisch die Wärmezufuhr.

•	 Machen Sie einen Heiz-Check, um die Heizkosten und den 
Heizenergieverbrauch Ihres Gebäudes zu überprüfen z.B. 
unter https://www.co2online.de/service/energiesparchecks/
heizcheck/

Egal zu welcher Jahreszeit, Energie sparen lohnt sich immer.
So bleibt mehr für andere Dinge im Geldbeutel und das Klima 
profitiert mit! Das „Klima-Sparbüchle“ mit weiteren Tipps zum 
CO2- und Energiesparen können Sie gerne bei Frau Kronmüller 
(kronmueller@remseck.de) anfordern und die Beratungen durch 
die Energieagentur Landkreis Ludwigsburg LEA nutzen (https://
www.lea-lb.de).

Anmeldung für die Sportlerehrung 2022
Wir freuen uns darauf, im Jahr 2023 wieder herausragende 
sportliche Leistungen aus dem Jahr 2022 ehren zu dürfen.
Einzelsportler, Einzelsportlerinnen und Mannschaften von 
Remsecker Vereinen sowie Remsecker und Remseckerinnen, 
die in Vereinen anderer Kommunen aktiv sind, werden für be-
sondere Erfolge geehrt.
Die Sportlerehrung 2022 findet am Freitag, 24. März 2023 in 
der Stadthalle statt.
Die neuen Anmeldeformulare für die Einzel- oder Mann-
schaftsmeldung sowie das Formular „Einwilligung zur Veröf-
fentlichung von Fotos nach dem Kunst-Urhebergesetz“ finden 
Sie auf unserer Internetseite unter www.remseck.de/Sportler-
ehrung. Rückmeldefrist ist der 31. Januar 2023.
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen.

Bitte denken Sie an die recht-
zeitige Übermittlung Ihrer 
Bild- und Textbeiträge.

REDAKTIONSSCHLUSS 
BEACHTEN
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Fachgruppe Kultur, Sport, Soziales 
Postfach 1163, 71680 Remseck am Neckar 

Tel. 07146 2809-2530 
kultur@remseck.de 

 

Anmeldung einer Sportlerin/eines Sportlers für die 
Sportlerehrung 20_____ (Jahr) 

Rücksendefrist bis zum 31. Januar  
 
 

Angaben zur Sportlerin/ zum Sportler 
 

Verein 

Sportart/Abteilung Trainer/in der Sportlerin/ des Sportlers (mit E-Mailadresse und 
Telefonnummer): 

 

Name, Vorname Geburtsdatum 

  

Straße, Hausnummer 

 

PLZ Ort 

Telefon E-Mail-Adresse 

 
Sportliche Erfolge des Einzelsportlers/ der Einzelsportlerin 
 

Sportart/ Disziplin Meisterschaft, Titel, Platzierung etc. mit Ort und Datum Altersklasse 
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Angaben zum Ansprechpartner für Rückfragen 
 

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

 

PLZ Ort 

  

Telefon E-Mail-Adresse 

  

 
 
Für die vollständige Anmeldung senden Sie bitte bis spätestens 31. Januar eine E-Mail mit den folgenden Anlagen an 
kultur@remseck.de: 

• Ausgefüllter Anmeldebogen 
• 1-2 Fotos des Sportlers/ der Sportlerin in hoher Auflösung  
• Unterschriebene Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos nach dem Kunsturhebergesetz 
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Neues aus dem Gemeinderat

Gemeinderatssitzung vom 13.12.2022
TOP 1: Einwohnerfragestunde
Die anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner stellen keine 
Fragen.
TOP 2: Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts der Stadt 
Remseck am Neckar
Der Gemeinderat beschließt den vorgelegten Berichtsentwurf 
„Gutachten als Grundlage zur Fortschreibung des Einzelhandels-
konzepts für die Stadt Remseck am Neckar“ als politischen Willen 
für ein städtebauliches Entwicklungskonzept. Die Verwaltung 
wird beauftragt, den Berichtsentwurf für die Dauer eines Monats 
öffentlich auszulegen und die Träger öffentlicher Belange zu in-
formieren. Es besteht während dieser Zeit die Möglichkeit der 
Abgabe von Stellungnahmen.
TOP 3: Bebauungsplan „Römerweg“ im Stadtteil Hochdorf
Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung des Bebauungsplans 
„Römerweg“ im Stadtteil Hochdorf und stimmt dem städtebauli-
chen Konzept zu und ermächtigt die Verwaltung auf dieser Ba-
sis das eingeleitete Bebauungsplanverfahren fortzuführen. Der 
Gemeinderat stimmt dem Abschluss eines städtebaulichen Ver-
trages zwischen der Stadt Remseck am Neckar und den Herren 
Kauffmann zu.
TOP 4: Änderung der Abwassersatzung
Der Gemeinderat stimmt der Gebührenkalkulation zu. Die Sat-
zung zur Änderung der Abwassersatzung wird mit einer Neufest-
setzung der Abwassergebühren ab dem 1. Januar 2023 auf eine 
Schmutzwassergebühr von 2,31 € je m³ Schmutzwasser und eine 
Niederschlagswassergebühr von 0,91 € je m² versiegelte Fläche 
beschlossen.
TOP 5: Jagdpachtangelegenheiten
Der Gemeinderat stimmt der Änderung des Jagdpachtvertrags 

im Jagdbogen Hochberg zu. Herr Behrendt wird im Zuge dieser 
Änderung neuer Mitpächter mit Herrn Riegraf. Der Gemeinde-
rat stimmt der Änderung des Jagdpachtvertrags im Jagdbogen 
Hochdorf zu. Frau Starke wird im Zuge dieser Änderung neue 
Mitpächterin mit Herrn Starke.
TOP 8: Angelegenheiten des Zweckverbands
TOP 8.1 Neufassung der Kita-Richtlinien
Der Gemeinderat stimmt den Richtlinien für die Kindertagesstät-
ten des Zweckverbands Pattonville mit Inkrafttreten zum 1. März 
2023 zu.
TOP 8.2 Förderung der Kindernester
Der Gemeinderat stimmt der Erhöhung der Förderung der Kin-
dernester Pattonvilla und Sonnenschein ab 01.01.2023 zu.
TOP 8.3 Förderung des Sports - Ersatz des Belages des Kunstrasen-
platzes
Der Gemeinderat stimmt der Förderung des Einbaus eines neu-
en Belages auf dem Kunstrasenplatz des SV-Pattonville durch 
den Zweckverband zu. Die Finanzierung der Förderung erfolgt 
im Haushalt des Zweckverbands 2023. Der SV-Pattonville trägt 
einen Eigenanteil an der Sanierung. Auch die Firma Polytan muss 
sich beteiligen. Ein eventueller Zuschuss des WLSB wird vom SV-
Pattonville in voller Höhe an den Zweckverband weitergeleitet.
TOP 8.4 Kalkulation Abwassergebühren 2023
Der Gemeinderat stimmt der Gebührenkalkulation zu.
TOP 8.5 ÖPNV-Zuschuss und Fahrradleasing für Mitarbeiter/innen
Der Gemeinderat stimmt der Erhöhung des ÖPNV-Zuschusses 
und der Einführung des Fahrradleasings zu.
TOP 8.6 Annahme von Spenden
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der Spenden zu.
TOP 8.7 Feststellung der Jahresrechnungen 2005-2017
Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnungen 2005-2017, das Er-
gebnis der Haushaltsrechnungen und die Vermögensrechnung 
kameral fest.

Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwasser satzung - 
AbwS) der Stadt Remseck am Neckar

Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung - AbwS)

der Stadt Remseck am Neckar
Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-
Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat 
der Gemeinderat der Stadt Remseck am Neckar am 13.12.2022 
folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) vom 01.05.2016, be-
schlossen:

§ 1 Satzungsänderung
§ 43 wird wie folgt neu gefasst:

§ 43
Höhe der Abwassergebühren

(1)  Die Schmutzwassergebühr bei Einleitungen nach § 38 Abs. 1 
und 2 beträgt je m3 Schmutzwasser

2,31 €
(2)  Die Schmutzwassergebühr für Schmutzwasser, das zu einer 

öffentlichen Abwasser behandlungsanlage gebracht wird (§ 
38 Abs. 3), beträgt je m3 Schmutzwasser

2,31 €

(3)  Die Niederschlagswassergebühr (§ 38 Abs. 4) beträgt je m² der 
nach § 41 Abs. 2

 bis 4 gewichteten versiegelten Fläche
0,91 €

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche 

Abwasserbeseitigung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Würt temberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.

Remseck am Neckar, 14.12.2022
gez.
Dirk Schönberger
Oberbürgermeister

AMTLICHES
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Satzung zur Änderung der Betriebssatzung des 
Eigenbetriebs „Stadtwerke Remseck am Neckar“

Satzung zur Änderung der Betriebssatzung
des Eigenbetriebs „Stadtwerke Remseck am Neckar“

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) und § 3 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) 
hat der Gemeinderat der Stadt Remseck am Neckar am 25. Ok-
tober 2022 folgende Satzung zur Änderung der Betriebssatzung 
des Eigenbetriebs „Stadtwerke Remseck am Neckar“ beschlossen:

§ 1
§ 1  „Gegenstand und Name des Eigenbetriebs“ erhält folgen-

de Fassung:
 (1)  Die Wasserversorgung, der nicht schienengebundene 

öffentliche Personennah verkehr (Stadtbusverkehr) der 
Stadt Remseck am Neckar, die Erzeugung von Strom und 
die Tiefgarage Marktplatz werden unter der Bezeichnung 
„Stadtwerke Remseck am Neckar“ als Eigenbetrieb ge-
führt.

 (2)  Der Eigenbetrieb versorgt das Stadtgebiet mit Wasser. Er 
kann auf Grund von Vereinbarungen sein Versorgungsge-
biet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer 
außerhalb des Stadtgebiets mit Wasser beliefern.

 (3)  Der Eigenbetrieb führt den Stadtbusverkehr innerhalb des 
Stadtgebiets als Betriebszweig im Rahmen des öffentli-
chen Personennahverkehrs.

 (4)  Der Eigenbetrieb führt die Errichtung und den Betrieb von 
Anlagen zu Erzeugung vonStrom aus verschiedenen Ener-
giequellen innerhalb des Stadtgebiets als Betriebszweig.

 (5)  Der Eigenbetrieb führt die Errichtung und den Betrieb der 
Tiefgarage Marktplatz als Betriebszweig.

 (6)  Der Eigenbetrieb betreibt alle diese Betriebszwecke för-
dernden und ihn wirtschaft lich berührenden Geschäfte.

 (7) Der Eigenbetrieb erzielt keine Gewinne.
§ 2

Es wird folgender § 6 eingefügt:
§ 6 Wirtschaftsführung/Rechnungswesen
Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen ab 
01.01.2023 auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft 
geltenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung-Doppik – 
EigBVO-Doppik.

§ 3
Der bisherige § 6 (Inkrafttreten) wird zu § 7.

§ 4
In-Kraft-Treten

Diese Änderung der Betriebssatzung tritt mit Wirkung vom  
1. Januar 2023 in Kraft.
Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 

Entwicklung der Gebührenbelastung nach Einführung der gesplitteten Abwassergebühr
- ausgewählte Beispiele -

Abwas-
ser-

gebühr
nach 

einheit-
lichem 

Maßstab
(bis 2010

2,97 €/
m³) *

Gebührenmaßstab 
01.01.2018

bis 31.12.2020

Gebührenmaßstab 
01.01.2021

bis 31.12.2022

Gebührenmaßstab ab 
01.01.2023

Verände-
rung

+ mehr
- weni-

ger
bis 2022 

/ 
ab 2023

€ *

Muster-
grund-
stück

Wasser-
ver- 

brauch 
in m³

gebüh-
ren-

pflich-
tige 

Fläche
in m²

Schmutz-
wasser-

gebühr 
2,05 €/m³ 

*

Nieder-
schlags-
wasser-
gebühr 
0,93 €/

m²

Abwas-
ser-

gebühr
gesamt *

Schmutz-
wasser-

gebühr 
1,94 €/m³ 

*

Nieder-
schlags-
wasser-
gebühr 
0,87 €/

m²

Abwas-
ser-

gebühr
gesamt *

Schmutz-
wasser-

gebühr 
2,31 €/m³ 

*

Nieder-
schlags-
wasser-
gebühr 
0,91 €/

m²

Abwas-
ser-

gebühr
gesamt *

Einfami-
lienhaus

118 156 350 € 242 € 145 € 387 € 229 € 136 € 365 € 273 € 142 € 415 € 50 €

Einfami-
lienhaus

90 162 267 € 185 € 151 € 336 € 175 € 141 € 316 € 208 € 147 € 355 € 39 €

2-Famili-
enhaus

147 234 437 € 301 € 218 € 519 € 285 € 204 € 489 € 340 € 198 € 538 € 49 €

2-Famili-
enhaus

279 277 829 € 572 € 258 € 830 € 541 € 241 € 782 € 644 € 235 € 879 € 97 €

Reihen-
haus

149 151 443 € 305 € 140 € 445 € 289 € 131 € 420 € 344 € 127 € 471 € 51 €

Mehrfa-
milien-
haus
6 Wohn-
e i n h e i -
ten

496 273 1.473 € 1.017 € 254 € 1.271 € 962 € 238 € 1.200 € 1.146 € 231 € 1.377 € 177 €

Mehrfa-
milien-
haus
8 Wohn-
e i n h e i -
ten

578 242 1.717 € 1.185 € 225 € 1.410 € 1.121 € 211 € 1.332 € 1.335 € 205 € 1.540 € 208 €

Super-
markt

63 3.551 187 € 129 € 3.302 € 3.431 € 122 € 3.089 € 3.211 € 146 € 3.005 € 3.151 € -60 €

Super-
markt

59 3.023 175 € 121 € 2.811 € 2.932 € 114 € 2.630 € 2.744 € 136 € 2.558 € 2.694 € -50 €

Öff. Ge-
bäude

1.133 8.848 3.365 € 2.323 € 8.229 € 10.552 € 2.198 € 7.698 € 9.896 € 2.617 € 7.488 € 10.105 € 209 €

Öff. Ge-
bäude

356 2.812 1.057 € 730 € 2.615 € 3.345 € 691 € 2.446 € 3.137 € 822 € 2.380 € 3.202 € 65 €

* Kommastellen wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit vernachlässigt
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nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor schriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-

machung der Satzung verletzt worden ist.
Remseck am Neckar, 26.10.2022
gez.
Dirk Schönberger
Oberbürgermeister

 
Abgrenzung Plangebiet Plan: Stadt Remseck am Neckar

Bebauungsplan „Römerweg“ im Stadtteil Hochdorf - Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat der Großen Kreisstadt Remseck am Neckar 
hat in öffentlicher Sitzung am 13.12.2022 gemäß § 2 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches (BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplans 
„Römerweg“ im Stadtteil Hochdorf sowie die Erstellung einer 
Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 Abs. 1 der Lan-
desbauordnung (LBO) beschlossen.
Für den Geltungsbereich ist der Lageplan zur Abgrenzung vom 
13.12.2022 maßgebend. Er ergibt sich aus folgendem Kartenaus-
schnitt:
Anlass der Planung
Der bestehende landwirtschaftliche Hof im Außenbereich, an-

grenzend an den Stadtteil Hochdorf, wurde in seiner Nutzung 
aufgegeben. Die Eigentümer beabsichtigen den Hof als solches 
beizubehalten und lediglich im Hinblick auf seine Nutzung als 
Gewerbebetrieb für Brennholzproduktion umzubauen, kleinere 
Bereiche sollen zudem noch überdacht werden. Um dieses Vor-
haben auch genehmigen zu können muss ein Bebauungsplan 
aufgestellt werden. In diesem Zusammenhang wurden auch die 
angrenzenden Flächen entlang des Römerweges städtebaulich 
untersucht. Auf den Grundstücken besteht Potential für Neube-
bauungen.
Im Zuge einer nachhaltigen Innenentwicklung soll dieses Innen-
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entwicklungspotential genutzt werden, um die Inanspruchnah-
me von unbebauten Außenbereichsflächen zu verhindern. Die 
bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen sollen geschaffen 
werden, um eine sinnvolle Nachverdichtung der unbebauten 
Grundstücke zu erwirken.
Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 7.780 m².
Ziele und Zwecke der Planung
Die geplanten Vorhabengrundstücke liegen in einem Bereich, der 
im rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan bisher als Mischflä-
che sowie landwirtschaftliche Fläche im Außenbereich ausgewie-
sen ist.
Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan von 2015 der Großen 
Kreisstadt Remseck am Neckar (Stand 09.11.2005) ist der Plan-
bereich „Römerweg“ als Mischfläche sowie landwirtschaftliche 
Fläche im Außenbereich dargestellt. Die Entwicklung des Plange-
bietes aus dem Flächennutzungsplan gemäß §8 Abs.2 BauGB ist 
nicht gegeben. Daher ist eine Änderung des Flächennutzungs-
planes notwendig.
Für den nordwestlichen Teilbereich existiert der Baulinienplan 
„Bittenfelder Straße 26“, genehmigt am 26.03.1910. Dieser Be-
reich wird bisher als Wohngebiet genutzt, der südlich angrenzen-
de Außenbereich wurde mit einem Aussiedlerhof genutzt.
In einem qualifizierten Bebauungsplan sollen die beiden Berei-
che in ihrer Nutzung teilweise geändert bzw. angepasst werden: 
im nordwestlichen Bereich soll eine WA-Fläche (WA = allgemei-
nes Wohngebiet), im südöstlichen Bereich, im bisherigen Außen-
bereich, eine MI -Fläche (MI = Mischgebiet) ausgewiesen werden.
Zur Sicherstellung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit des 
vom Vorhabenträger angestrebten Bauvorhabens ist ein quali-
fizierter Bebauungsplan gemäß § 2 BauGB aufzustellen. Die Än-
derung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren 
nach § 8 Abs. 3 BauGB.
Remseck am Neckar, den 14.12.2022
gez.
Birgit Priebe
Bürgermeisterin

Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts der 
Stadt Remseck am Neckar – Öffentliche Auslegung

Der Gemeinderat der Großen Kreisstadt Remseck am Neckar 
hat in öffentlicher Sitzung am 13.12.2022 den Berichtsentwurf 
„Gutachten als Grundlage zur Fortschreibung des Einzelhan-
delskonzepts für die Stadt Remseck am Neckar“ mit Datum vom 
19.11.2022 gebilligt und beschlossen, diesen öffentlich auszule-
gen.
Der vorliegende Bericht wurde als politischer Wille für ein städte-
bauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 des Bauge-
setzbuches (BauGB) beschlossen und soll nun für die Dauer eines 
Monats öffentlich ausgelegt und den Behörden sowie sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
geben werden.

Sachdarstellung / Begründung
Die Innenstädte und Stadtteile unserer Städte sind nach wie vor 
ein Dokument der europäischen Stadtgeschichte und prägen 
das kulturelle und gesellschaftliche Leben. Die Erfahrung zeigt, 
dass dem Rückzug des Einzelhandels aus den Innenstädten weit-
gehender Funktionsverlust und städtebaulicher Verfall folgen. 
Insofern ist es von gesamthafter Bedeutung, die Einzelhandels-
entwicklung zum ökonomischen, städtebaulichen und gesell-
schaftlichen Nutzen unserer Innenstädte und Stadtteilzentren – 
soweit möglich – zu lenken.
Die Stadt Remseck am Neckar muss sich, wie viele andere Städte 
auch, mit den sich ständig verändernden Rahmenbedingungen 
im Einzelhandel auseinandersetzen. Dabei ist die Stadt bestrebt, 
die Entwicklung des Einzelhandels aktiv zu steuern und hat dies 
bereits in der Vergangenheit durch das Einzelhandelskonzept 
aus dem Jahr 2012 gezeigt. Remseck am Neckar will nun für die 
aktuellen und künftigen Strukturveränderungen vorbereitet sein 
und weiterhin eine aktive Steuerungspolitik verfolgen. Daher hat 
die Stadtverwaltung das Büro Dr. Acocella Stadt- und Regional-

entwicklung GmbH, das bereits das Gutachten zum aktuell gül-
tigen Einzelhandelskonzept erstellt hat, um die Erstellung eines 
Gutachtens als Grundlage zur Fortschreibung dieses Konzeptes 
gebeten.
Als Ergebnis der erneuten Befragungen und Beratungen liegt 
nun der weiter ausgearbeitete und aktualisierte Bericht „Gutach-
ten als Grundlage zur Fortschreibung des Einzelhandelskonzept 
für die Stadt Remseck am Neckar“ mit Datum vom 19.11.2022 vor.
Für die Rechtssicherheit eines Einzelhandelskonzeptes sind ver-
bindliche Bestandteile herauszuarbeiten:
-  die Abgrenzung von (perspektivischen) zentralen Versorgungs-

bereichen,
-  die Erstellung von Grundsätzen zur räumlichen Einzelhandels-

entwicklung sowie
- die Ableitung einer ortspezifischen Sortimentsliste.
Diese Kernelemente werden in Kapitel 8 „KONZEPT ZUR RÄUM-
LICHEN EINZELHANDELS-STEUERUNG“ des vorliegenden Gut-
achtens ausgeführt. Diese sind zentraler Bestandteil des vom 
Gemeinderat zu beschließenden Einzelhandelskonzeptes, für 
das das vorliegende Gutachten die Begründung darstellt. Das 
zu beschließende „Einzelhandelskonzept“ für die Stadt Remseck am 
Neckar wird ein eigenständiges Textdokument darstellen, welches 
nach der öffentlichen Auslegung und Einarbeitung der Änderungen 
aus dem vorliegenden Gutachten (im Wesentlichen aus Kapitel 8) 
entwickelt wird.
Dieses endgültige Einzelhandelskonzept wird dem Gemeinderat 
dann erneut zur Beschlussfassung vorgelegt. In diesem Zuge ist 
auch eine Sortimentsliste, wie in Kap. 8 des Berichtserwähnt, zu 
beschließen.

Beteiligung der Öffentlichkeit
Der Berichtsentwurf „Gutachten als Grundlage zur Fortschrei-
bung des Einzelhandelskonzepts für die Stadt Remseck am Ne-
ckar“ mit Datum vom 19.11.2022 wird vom

09. Januar 2023 bis 10. Februar 2023
im Dezernat III – Fachgruppe Bauordnung, Stadtplanung der Gro-
ßen Kreisstadt Remseck am Neckar, Marktplatz 1, 71686 Remseck 
am Neckar, 2. Obergeschoss, im Wartebereich vor Raum 215 öf-
fentlich ausgelegt. Der Berichtsentwurf kann innerhalb der üb-
lichen Dienstzeiten eingesehen werden. Wir empfehlen vorher 
einen Termin zu vereinbaren; ein solcher ist aber nicht zwingend 
erforderlich.
Hinweis: Die Unterlagen stehen auch auf unserer Homepage 
www.stadt-remseck.de zum Download bereit.
Während dieser Auslegungsfrist können innerhalb der üblichen 
Dienstzeiten die Unterlagen eingesehen und von jedermann 
Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei 
der Stadt vorgebracht werden.
Remseck am Neckar, den 14.12.2021
gez.
Birgit Priebe,
Bürgermeisterin

Satzung zur Änderung der Betriebssatzung des 
Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Remseck am 
Neckar“

Satzung zur Änderung der Betriebssatzung
des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Remseck am Neckar“
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) und § 3 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) 
hat der Gemeinderat der Stadt Remseck am Neckar am 25. Ok-
tober 2022 folgende Satzung zur Änderung der Betriebssatzung 
des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Remseck am Neckar“ be-
schlossen:

§ 1
Es wird folgender § 6 eingefügt:
§ 6 Wirtschaftsführung/Rechnungswesen
Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen ab 
01.01.2023 auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft 
geltenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung-Doppik – 
EigBVO-Doppik.
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§ 2
Der bisherige § 6 (Inkrafttreten) wird zu § 7.

§ 3
In-Kraft-Treten

Diese Änderung der Betriebssatzung tritt mit Wirkung vom  
1. Januar 2023 in Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustande kommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor schriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden ist.
Remseck am Neckar, 26.10.2022
gez.
Dirk Schönberger
Oberbürgermeister

Bekanntmachung des Umlegungsbeschluss 
und der Auslegung der Bestandskarte und des 
Bestandsverzeichnisses

Umlegung „Erlenrainweg, 2. Planungsabschnitt“
I. Umlegungsbeschluss
Der Umlegungsausschuss hat am 13.12.2022 nach Anhörung der 
Eigentümer gemäß § 47 Baugesetzbuch (BauGB) in der gegenwär-
tigen Fassung für ein Teilgebiet des Bebauungsplans „Erlenrain-
weg, 2. Planungsabschnitt“ im Bereich der Gemarkung Aldingen, 
nördlich des Erlenrainwegs und der Bebauung Bernhardslaicher 
Weg 16, östlich der Brückenstraße im Bereich des Gewanns Erlen-
rain, südlich des Feldwegs Flurstück Nr. 5560 im Gewann Erlenrain 
und westlich des Flurstücks Nr. 384 der Gemarkung Neckarrems 
die Durchführung einer Umlegung beschlossen.
In das Verfahren sind folgende Flurstücke der Gemarkung Aldin-
gen einbezogen: 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 
5568/1, 5569, 5571, 5573, 5574, 5575, 5577, 5578, 5579, 5580 und 
5581/2.
Die Umlegung trägt die Bezeichnung „Erlenrainweg,  
2. Planungsabschnitt“.
Der Gemeinderat hat am 26.07.2022 beschlossen, für das Gebiet 
einen Bebauungsplan aufzustellen.
Durch die Umlegung sollen die im Umlegungsgebiet liegenden 
Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, 
Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweck-
mäßig gestaltete Grundstücke entstehen.
II. Durchführung
Die Durchführung der Umlegung obliegt gemäß § 3 Abs. 1 der 
Verordnung der Landesregierung, des Innenministeriums und 
des Wirtschaftsministeriums zur Durchführung des Baugesetz-
buchs (BauGB-DVO) in der gegenwärtigen Fassung dem vom 
Gemeinderat am 27.09.2022 gebildeten Umlegungsausschuss 
„Erlenrainweg, 2. Planungsabschnitt“.
III. Aufforderung zur Anmeldung von Rechten
Die Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts an 
einem Grundstück oder an einem das Grundstück belastende 
Recht, eines Anspruchs mit dem Recht auf Befriedigung aus dem 
Grundstück oder eines persönlichen Rechts, das zum Erwerb, zum 
Besitz oder zur Nutzung des Grundstücks berechtigt oder den 
Verpflichteten in der Benutzung des Grundstücks beschränkt, 
werden aufgefordert, ihre Rechte innerhalb eines Monats von 
dieser Bekanntgabe (siehe Nr. VI) an bei der Umlegungsstelle der 
Gemeinde anzumelden.
Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder 
nach Ablauf einer von der Umlegungsstelle gesetzten Frist glaub-
haft gemacht, so muss der Berechtigte die bisherigen Verhand-

lungen und Festsetzungen gegen sich gelten lassen, wenn der 
Umlegungsausschuss dies bestimmt.
Der Inhaber eines in Absatz 1 bezeichneten Rechts muss die Wir-
kung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs eben-
so gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber 
die Frist durch Bekanntmachung des Verwaltungsakts zuerst in 
Lauf gesetzt worden ist.
Die Eigentümer werden darauf hingewiesen, bestehende Pacht-
verhältnisse rechtzeitig zu kündigen. Eventuelle Kosten für Ent-
schädigungen im Zusammenhang mit den aufzulösenden Pacht-
verhältnissen trägt der Eigentümer.
IV. Verfügungs- und Veränderungssperre sowie Vorkaufs-
recht der Gemeinde
Von dieser Bekanntmachung an bis zur Bekanntmachung der Un-
anfechtbarkeit des Umlegungsplans dürfen nach § 51 BauGB im 
Umlegungsgebiet nur mit schriftlicher Genehmigung des Umle-
gungsausschusses
1.  ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über ein Grundstück 

und über Rechte an einem Grundstück getroffen oder Verein-
barungen abgeschlossen werden, durch die einem anderen ein 
Recht zum Erwerb, zur Nutzung oder Bebauung eines Grund-
stücks oder Grundstücksteils eingeräumt wird, oder Baulasten 
neu begründet, geändert oder aufgehoben werden;

2.  erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder wesentlich 
wertsteigernde sonstige Veränderungen der Grundstücke vor-
genommen werden;

3.  nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige, 
aber wertsteigernde bauliche Anlagen errichtet oder wertstei-
gernde Änderungen solcher Anlagen vorgenommen werden;

4.  genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige bauli-
che Anlagen errichtet oder geändert werden.

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre 
baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die 
Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis er-
langt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der 
Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Un-
terhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeüb-
ten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.
Nach § 24 Abs.1 Nr. 2 BauGB steht der Gemeinde beim Kauf von 
Grundstücken, die in dieses Verfahren einbezogen sind, von dieser 
Bekanntmachung an bis zur Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit 
des Umlegungsplans das gesetzliche allgemeine Vorkaufsrecht zu.
V. Vorarbeiten auf Grundstücken
Eigentümer und Besitzer haben nach § 209 Abs.1 BauGB zu dul-
den, dass Beauftragte der zuständigen Behörden zur Vorberei-
tung der von ihnen nach diesem Gesetzbuch zu treffenden Maß-
nahmen Grundstücke betreten und Vermessungen oder ähnliche 
Arbeiten ausführen.
VI. Bekanntgabe des Umlegungsbeschlusses
Der Umlegungsbeschluss gilt mit dem auf die ortsübliche Be-
kanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben.
VII. Rechtsbehelfsbelehrung
Der Beschluss über die Einleitung der Umlegung (Umlegungs-
beschluss) kann nach § 217 BauGB durch Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung angefochten werden.
Der Antrag ist binnen 6 Wochen seit der Bekanntmachung bei 
der Umlegungsstelle der Großen Kreisstadt Remseck am Neckar, 
Rathaus, Marktplatz 1, 71686 Remseck am Neckar, einzureichen.
Der Antrag muss den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den er 
sich richtet. Er soll die Erklärung, inwieweit der Verwaltungsakt 
angefochten wird und einen bestimmten Antrag enthalten. Es 
wird empfohlen, den Antrag zu begründen sowie Tatsachen und 
Beweismittel anzugeben.
Über den Antrag entscheidet die Baulandkammer des Landge-
richts Stuttgart.
Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass der Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung von den Beteiligten selbst gestellt werden kann. Je-
doch muss sich der Antragsteller für die weiteren prozessualen 
Erklärungen in der Hauptsache eines vertretungsberechtigten 
Anwalts bedienen (§ 222 Abs. 3 S. 2 BauGB).
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Nach § 224 Satz 1 Nr. 1 BauGB hat der Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung gegen den Umlegungsbeschluss keine aufschiebende 
Wirkung.
VIII. Öffentliche Auslegung der Bestandskarte und des 
Bestandsverzeichnisses
Für die Flurstücke des Umlegungsgebiets wurden eine Bestands-
karte und ein Bestandsverzeichnis nach § 53 BauGB gefertigt.
Bestandskarte und Bestandsverzeichnis I (Angaben aus dem Lie-
genschaftskataster und Eigentümer laut Grundbuch) werden auf 
die Dauer eines Monats in der Gemeinde öffentlich ausgelegt.
Einsicht in das Bestandsverzeichnis II (eingetragene Lasten und
Beschränkungen laut Grundbuch) kann jedem gestattet werden, 
der ein berechtigtes Interesse darlegt.

Die Bestandskarte und das Bestandsverzeichnis I liegen in der 
Zeit vom 02.01.2023 bis 03.02.2023 (einschließlich) im Dezernat III 
– Fachgruppe Liegenschaften der Großen Kreisstadt Remseck am 
Neckar, Marktplatz 1, 71686 Remseck am Neckar, 2. Obergeschoss 
im Raum 216 öffentlich aus und können zu unseren allgemeinen 
Öffnungszeiten Montag, Dienstag, Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr,
Mittwoch nach Vereinbarung und Donnerstag von 8:00 – 12:00
Uhr und 15:30 – 18:00 Uhr eingesehen werden.
Remseck am Neckar, den 14.12.2022
Umlegungsausschuss Vorsitzender
gez.
Dirk Schönberger
Oberbürgermeister

Bestandkarte zur Umlegung „Erlenrainweg - 2. Planungsabschnitt“ Plan: Stadt Remseck am Neckar

Hundesteuerbescheide für 2023 kommen

Ist der Hund angemeldet?
 Foto: Pixelio: Ronny Senst

Die Hundesteuerbescheide für das 
Jahr 2023 gehen den Hundehal-
tern in der Woche nach Weihnach-
ten zu. Die Hundesteuer beträgt 
für jeden im Stadtgebiet gehalte-
nen über drei Monate alten Hund 
132 €. Werden mehrere Hunde ge-
halten, so erhöht sich der Steuer-
betrag für den zweiten und jeden 
weiteren Hund auf 264 €. Für einen 
Kampfhund beträgt der Steuer-
satz 732 €. Alle in einem Haushalt 
gehaltenen Hunde gelten als von 
den Haltern gemeinsam gehal-
ten. Für jeden anzeigepflichtigen 
Hund erhielten die Hundehalter für das Jahr 2022 eine Hunde-
steuermarke, die auch für das Jahr 2023 ihre Gültigkeit hat.
Die Zwingersteuer beträgt 396 €. Sie gilt für Hundezüchter, die 
nachweislich mindestens zwei rassereine Hunde der gleichen 
Rasse, darunter eine Hündin im zuchtfähigen Alter, zu Zuchtzwe-
cken halten. Der Zwinger, die Zuchttiere und die gezüchteten 
Hunde müssen in ein von einer anerkannten Hundezüchterver-
einigung geführtes Buch eingetragen sein. Für die Zucht von 
Kampfhunden wird keine Ermäßigung gewährt.
Die Steuerschuld entsteht am 1. Januar für jeden an diesem Tag im 
Stadtgebiet gehaltenen Hund, der älter ist als drei Monate. Wird 
ein Hund erst nach dem 1. Januar drei Monate alt oder wird ein 

über drei Monate alter Hund erst nach diesem Zeitpunkt gehal-
ten, so entsteht die Steuerschuld und beginnt die Steuerpflicht 
am ersten Tag des folgenden Kalendermonats. Die Steuerpflicht 
endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung 
beendet wird. Die zuviel bezahlte Hundesteuer wird erstattet.
Die Hundesteuer ist unter Angabe des Buchungszeichens bis 
zum 1. Februar 2023 an die Stadtkasse Remseck am Neckar zu 
überweisen. Den Teilnehmern am Abbuchungsverfahren wird 
die Hundesteuer zum Fälligkeitstermin vom Girokonto abge-
bucht und es erfolgt automatisch die richtige Zuordnung zum 
Steuerkonto.
Bei weiteren Fragen stehen Ihnen die zuständigen Mitarbeiter 
der Stadt Remseck am Neckar, Fachgruppe Steuern/Abgaben, te-
lefonisch unter 07146 2809-3232 gerne zur Verfügung.

Viele Feiertage stehen bevor, welche 
gesetzlichen Bestimmungen gelten?

Gesetz über Sonn- und Feiertage (FTG)
Folgende Tage sind gesetzliche Feiertage und nach den Bestim-
mungen des Gesetzes über die Sonn- und Feiertage besonders 
geschützt:
25.12. (Erster Weihnachtsfeiertag)
26.12. (Zweiter Weihnachtsfeiertag)
01.01. (Neujahr)
06.01. (Erscheinungsfest)
Grundsätzlich sind an diesen Tagen öffentlich bemerkbare Ar-
beiten, die geeignet sind die Ruhe des Tages zu beeinträchtigen, 
verboten.
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Für den Ersten Weihnachtsfeiertag gilt ferner gem. § 8 Abs. 2 
FTG ein Verbot von öffentlichen Sportveranstaltungen bis 11 Uhr.
Auch für den Heiligen Abend und Silvester gibt es besondere 
Regelungen.
So sind in der Nähe von Kirchen und anderen dem Gottesdienst 
dienenden Gebäuden am Samstag, den 24. Dezember ab 17 Uhr 
alle Handlungen zu vermeiden, die geeignet sind, den Gottes-
dienst zu stören – wie das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, 
das Abschießen von Knallkörpern – (§ 7 Abs. 1 FTG). Dies gilt am 
Samstag, den 31. Dezember in der Zeit von 18-21 Uhr.
Gesetz über den Ladenschluss
Verkaufsstellen für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden müs-
sen am Heiligen Abend ab 
14 Uhr geschlossen sein.
Abweichend von den allgemeinen Ladenschlusszeiten dürfen 
Apotheken und Tankstellen während des ganzen Tages geöff-
net sein. An Sonn- und Feiertagen ist die Abgabe der Waren bei 
Apotheken beschränkt auf Arznei-, Krankenpflege-, Säuglings-
pflege und Säuglingsnahrungsmittel, hygienische Artikel sowie 
Desinfektionsmittel und bei Tankstellen auf die Abgabe von Er-
satzteilen für Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung und 
Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig ist, sowie von 
Betriebsstoffen und Reisebedarf.
Allgemeine Sperrzeit in der Nacht zum 1. Januar
Nach § 9 Abs. 2 der Verordnung der Landesregierung zur Ausfüh-
rung des Gaststättengesetzes (Gaststättenverordnung) wird in 
der Nacht zum 1. Januar die Sperrzeit aufgehoben. Diese Rege-
lung gilt nicht für Spielhallen.
Verkauf von Feuerwerkskörpern vor Silvester
Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass die Abga-
be von Feuerwerkskörpern (Pyrotechnische Gegenstände der 
Klasse II) für die Silvesternacht ab 
Donnerstag, 29.12.2022 erlaubt ist. Mit Ausnahme der „Feuer-
werksspielwaren“ (Klasse I) dürfen Feuerwerkskörper nicht an Per-
sonen unter 18 Jahren abgegeben werden (1. SprengV § 22 Abs. 1).
Im Vorfeld der Silvesternacht werden alle Käufer und Verwender 
von Feuerwerkskörpern gebeten, Ruhestörungen durch derarti-
ge „Knallkörper“ zu vermeiden. Feuerwerkskörper dürfen in der 
Silvesternacht nur bis 2 Uhr abgebrannt werden. Die Rücksicht-
nahme auf Mitbürger und besonders auf die Bewohner der Alten-
heime gebietet es, die Schutzvorschriften einzuhalten.
Der erstmalige Verkauf und Vertrieb der Feuerwerkskörper muss 
im Voraus (mindestens zwei Wochen vorher) bei der Stadt Rem-
seck am Neckar, Fachgruppe Ordnungsverwaltung, Marktplatz1, 
71686 Remseck am Neckar (Tel. 07146/2809-1122), angezeigt 
werden.
Wir bitten um Beachtung.

DIE POLIZEI INFORMIERT

Lkw verliert Ladung

Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer war am Donnerstag um kurz vor 16:00 
Uhr auf der Landesstraße 1140 (Friedrichstraße), von Ludwigs-
burg kommend in Fahrtrichtung Neckargröningen, unterwegs 
und wollte nach links in die Kreisstraße 1666 (Soldatensträßchen) 
abbiegen. Beim Abbiegevorgang öffnete sich die Ladeklappe auf 
der rechten Seite des Anhängers, woraufhin etwa 300 volle Ge-
tränkekisten im Wert von rund 3.000 Euro auf die Fahrbahn und 
den angrenzenden Grünstreifen fielen. Nach bisherigem Kennt-
nisstand ist davon auszugehen, dass sich die Ladeklappe auf-
grund der nassen und kalten Witterung verzogen hatte und sich 
die Verriegelung von alleine löste. Die noch auf dem Lkw befind-
liche Ladung wurde neu gesichert, so dass der 60-Jährige seine 
Fahrt fortsetzen konnte. Die am Boden liegenden Kisten wurden 
von einem zweiten Lkw abtransportiert. Die Fahrbahn musste 
von der Straßenmeisterei Ludwigsburg geräumt und das gefrie-
renden Getränke abgestreut werden. Die K1666 wurde für die 
Dauer der Arbeiten gesperrt, der Verkehr konnte abwechselnd an 
der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

FEUERWEHR

Aktuelles

Brandaktuell immer online unter www.feuerwehr-remseck.de

Weihnachtsgruß

Foto: Feuerwehr Remseck

Förderverein der Feuerwehr Remseck

DER FÖRDERVEREIN DER 
FREIWILLIGEN FEUERWEHR 
REMSECK AM NECKAR E.V.

wünscht allen seinen Mitgliedern 
ein friedvolles Weihnachtsfest, einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr und 
den Aktiven jederzeit eine gesunde 
Heimkehr von allen Einsätzen.

Wir danken für 
Eure Unterstützung.

Plakat: Förderverein der Feuerwehr Remseck

Jugendfeuerwehr

Plakat: Feuerwehr Remseck

Christbaumaktion der Jugendfeuerwehr im Jahr 2023
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger von Remseck am Neckar,
nach der kommenden Weihnachtszeit stellt sich sicherlich wieder 
jeder die Frage:
„Wohin mit dem Weihnachtsbaum?“
Wir, die Jugendfeuerwehr Remseck am Neckar, sammeln 2023 
wieder Ihren gebrauchten und abgeschmückten Weihnachts-
baum ein.
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Mitglieder der Jugendfeuerwehr machen sich am Samstag, den 7. 
Januar 2023, ab ca. 9 Uhr in allen Remsecker Stadtteilen auf den 
Weg, um Ihren gebrauchten Weihnachtsbaum einzusammeln.
Wie immer bitten wir um eine Spende von mindestens einem 
Euro pro Baum. VIELEN DANK!
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gesundes neues 
Jahr.
Ihre Jugendfeuerwehr Remseck am Neckar

Abteilung I

Einladung zur Versammlung der Abteilung I
Sehr geehrte Feuerwehrangehörige und Alterskameraden,
zur Abteilungsversammlung am

Freitag, 13. Januar 2023 um 19 Uhr
im Feuerwehrhaus Rechts des Neckars

darf ich Euch alle recht herzlich einladen.
Folgende Tagesordnung ist für diese Veranstaltung vorgesehen:
1. Begrüßung
2. Bericht des Abteilungskommandanten
3. Bericht der Schriftführerin
4. Bericht des Kassiers
5. Bericht des Obmanns der Altersfeuerwehr
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Aussprachen zu den Berichten und Entlastungen
8. Wahlen
•	 Abteilungsausschuss
1. Ehrungen und Beförderungen
2. Grußworte
3. Sonstiges
Anträge nimmt der Abteilungskommandant schriftlich bis zum 
01.01.2023 entgegen.
Nach der Versammlung wird ein warmes Essen serviert.
Es würde mich freuen, Euch zahlreich begrüßen zu können.
Die Versammlung findet in Uniform statt.
Mit kameradschaftlichem Gruß
Frank Seitel, Abteilungskommandant

JUBILARE

Allen Jubilaren - auch denen, die hier nicht genannt wer-
den wollen - gratulieren wir herzlich zum Geburtstag und 
wünschen für die Zukunft alles Gute!

MEDIATHEK & ORTSBÜCHEREIEN

Öffnungszeiten der Mediathek und Ortsbüchereien
Mediathek im KUBUS, Marktplatz 3:
Von 01.11.2022 bis 31.03.2023
Mo. und Fr. 14 – 18:30 Uhr
Di. und Do. 10 – 12 Uhr und 14 – 19 Uhr
mediathek@remseck.de, 07146 2809 4900
Ortsbücherei Aldingen, Kelterstraße 5:
Mi. 15:30 – 18:30 Uhr und Do. 15:30 – 18:30 Uhr
buecherei-aldingen@remseck.de
07146 282108
Ortsbücherei Hochberg, Waldallee 9:
Di. 15:30 – 18:30 Uhr und Do. 15:30 – 18:30 Uhr
buecherei-hochberg@remseck.de
07146 2807922
Ortsbücherei Hochdorf, Schlossstraße 2:
Mo. 10 – 12 Uhr und Fr. 15:30 – 18:30 Uhr
buecherei-hochdorf@remseck.de
07146 861428
Ortsbücherei Pattonville, John-F.-Kennedy-Allee 19/3:
Mo., Mi. und Fr., 15:30 – 17:30 Uhr
buecherei@bv-pattonville.de
07141 284580
In den Schulferien und an beweglichen Ferientagen der Rems-
ecker Schulen bleiben die Ortsbüchereien geschlossen.
Die Schließzeiten der Mediathek im KUBUS werden rechtzeitig 
bekannt gegeben.
Bitte beachten Sie die geltenden Corona-Regeln!
Weitere Informationen entnehmen Sie den Homepages:
https://mt-remseck.lmscloud.net, www.remseck.de, 
www.bv-pattonville.de

Weihnachtspause

Plakat: Mediathek im KUBUS
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Mediathek

Fotos: Mediathek im KUBUS

Bastelaktion beim Rems-
ecker Weihnachtsmarkt
Viele schöne Kunstwerke sind 
bei der Bastelaktion für Kinder 
in der Mediathek am Rems-
ecker Weihnachtsmarkt ent-
standen.

Nächste Bilderbuchshow am 10. Januar
Schon mal zum Vormerken: Die nächste Bilderbuchshow für 
Kinder ab vier Jahren findet am Dienstag, 10.01.2023, um 16 
Uhr statt. Wir freuen uns auf euch!

BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

Aktion „Von Mensch zu Mensch – Fahrdienst“
Aufgrund der Einschränkungen wegen CORONA müssen wir 
den Fahrdienst auf unbestimmte Zeit aussetzen.
Ehrenamtlicher kostenloser Einkaufs-Fahrdienst für nicht 
mehr so mobile Senioren.
Sollten Sie jedoch unsere Hilfe für unbedingt notwendige 
Einkäufe benötigen, können Sie sich nach wie vor jeden Mitt-
woch von 9 bis11 Uhr unter Tel. 07146 281-8016 melden. Wir 
erledigen dann in Absprache mit Ihnen Ihre Besorgungen und 
liefern die Ware bis an Ihre Haustür.

Foto: Haus der Bürger

 Foto: Literaturkreis

Literaturkreis
Im Jahr 2023 beginnen wir den 
ersten Vortrag am 11.01.2023 
um 10 Uhr mit Ralf Roschlau, 
wie bereits im Amtsblatt Nr. 49 
bekanntgegeben.
Thema: „Der Preis des guten 
Lebens – wie aus den Fragen 
von heute die Antworten von 
morgen werden“.
Ralf Roschlau ist Bücherautor 
und Dozent an der Konstanzer Universität. Bei Fragen wenden Sie 
sich bitte an Walter Dietz, Tel. 0 71 46 – 9 74 79. Viele Gäste sind 
herzlich willkommen!
Das Team von Mensch zu Mensch

Haus der Bürger

Wer sich ehrenamtlich einbringen möchte, Fragen oder Anre-
gungen hat oder wer einfach nur neugierig auf das Haus der 
Bürger und die dort stattfindenden Projekte und Veranstal-
tungen ist, kann sich gerne melden: Tel. 07146 280-249, E-Mail: 
haus-der-buerger@remseck.de oder stumm@remseck.de.
Wir unterstützen und begleiten Sie gerne bei der Suche nach 
geeigneten Angeboten oder auch der Umsetzung eigener 
Ideen.

Weihnachtsgruß aus dem Haus der Bürger

Grafik: Haus der 
Bürger

Liebe Gäste im Haus der Bürger!
Wir machen Weihnachtspause!
Von Freitag, 23.12.2022 bis einschließlich 
Montag, 02.01.2023 ist das Haus der Bürger 
geschlossen.
In diesem Zeitraum ist das Büro nicht besetzt 
und es finden auch keine Gruppentreffen und 
Veranstaltungen statt.
Wir wünschen den Besuchern und Gästen des 
Haus der Bürger ein frohes Weihnachtsfest, ei-
nen guten Rutsch ins neue Jahr 2023 und vor 
allem ganz viel Gesundheit!
Wir freuen uns schon sehr, wenn wir Sie im neuen Jahr begrüßen 
dürfen.
Ihr Team vom Haus der Bürger

Nachbarschaftliche
Tauschbörse Remseck

ReparaturTreff der Tauschbörse
Am Dienstag, 10. Januar 2023, findet im Haus der Bürger in Al-
dingen ab 15:30 Uhr bis 18 Uhr wieder ein ReparaturTreff der 
Tauschbörse Remseck statt. Hierbei können Mitglieder und Nicht-
Mitglieder Gegenstände zur Reparatur bringen, diese werden vor 
Ort von ehrenamtlichen Mitgliedern der Tauschbörse repariert 
oder ausgebessert. Als Beispiele seien hier kleinere elektronische 
Geräte (Handstaubsauger, Toaster, …), (Holz-) Möbel, Spielzeug, 
Fahrräder aber auch Näharbeiten genannt. Es wäre schön, wenn 
wir auch dieses Mal wieder noch funktionsfähige Gegenstände 
vor dem Müll retten könnten und zufriedene Besitzer erleben 
dürfen. Dieser Service wird kostenlos angeboten, wir freuen uns 
aber natürlich über jegliche Spenden nach einer erfolgreichen 
Aufgabe.

Stammtisch/ Tauschtreff
Am Dienstag, 10. Januar 2023, findet ab 18 Uhr der nächste 
Stammtisch/ Tauschtreff der Tauschbörse statt. Dies ist im Janu-
ar traditionell unser Spieleabend. Bringt also bitte entsprechend 
eure Lieblingsspiele mit, damit wir einen gemütlichen und lusti-
gen Abend miteinander verbringen können.

Weihnachtsgrüße
Der Vorstand der Tauschbörse wünscht allen Mitgliedern eine 
schöne verbliebene Vorweihnachtszeit und ein besinnliches und 
geruhsames Weihnachtsfest. Ebenso hoffen wir, dass ihr einen 
guten Start in ein gesundes und glückliches Jahr 2023 habt.

So erreichen Sie uns
Alle Informationender Nachbarschaftlichen Tauschbörse Rems-
eck stehen auf unserer Homepage www.tauschboerse-remseck.
de. Auf der Seite „Aktuell“ finden Sie immer die derzeitigen News 
und unsere Bildergalerie. Über die Homepage kommen die Mit-
glieder auch in das Cyclos-Programm. Telefonisch sind wir jeder-
zeit für Sie unter 07146 5868 da. Per E-Mail erreichen Sie uns unter
vorstand@tauschboerse-remseck.de oder über das Kontaktfor-
mular auf unserer Homepage. [AS]
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Bürgerstiftung Remseck

Weihnachtsgrüße
In diesem Jahr hat die Pandemie unseren Alltag nicht mehr in 
dem Maße bestimmt, wie es in den beiden Jahren zuvor war. Da-
her gab es wieder einige Projekte, die von der Bürgerstiftung in 
Remseck gefördert werden konnten. Allen ehrenamtlichen Hel-
fern, die sich in vielfältiger Weise zum Gelingen dieser Vorhaben 
eingebracht haben, dankt die Bürgerstiftung. Ohne die Unterstüt-
zung dieser Menschen könnte eine Bürgerstiftung nicht „leben“.
Ein besonderes Dankeschön geht auch an die Spender und Stif-
ter, die mit ihrem finanziellen Beitrag die Arbeit dieser kommuna-
len Stiftung weiter sicher stellen.
Die Bürgerstiftung wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gesundes neues Jahr.
Karl-Heinz Schlumberger
Vorstandsvorsitzender Bürgerstiftung Remseck am Neckar

PC-Lotsen,  
immer für Sie da!
Jeden Dienstag von 10:00 - 
12:00 Uhr stehen die PC-Lotsen 
bereit,

Foto: Peogenes
um Ihre Fragen zu beantworten und Ihre Probleme zu lösen.
Unsere Kompetenz erstreckt sich auf alles rund um den PC 
und Windows-10.
Immer häufiger beraten wir den Gebrauch des Handys. Z.B. 
Übertragen der Fotos vom Handy auf den PC; Installation von 
Apps; E-Mail-Konto einrichten; Kaufen im Internet; Passwort-
verwaltung.
Kommen Sie, Fragen Sie uns – auch per E-Mail: 
hilfe-2016@gmx.de – 
Liebe Grüße
Klaus Pogrzeba für die Lotsen

Schachabende im Januar
In diesem Jahr sind alle Partien beim 
Schachtreff gespielt. Einen Schachabend 
wird es erst wieder im neuen Jahr geben. 
Aufgrund der beiden Schließwochen im 
Haus der Bürger wird daher am Montag, 9. 
Januar der Start ins neue Schachjahr 2023 
sein (Beginn wie üblich 19 Uhr). Der zweite 
Januartermin ist am Montag, 23.1.
Die Schachgruppe der Bürgerstiftung wünscht allen Schachinte-
ressierten und den Lesern der Remseck-Woche ein besinnliches 
und frohes Weihnachtsfest. Für das neue Jahr hoffen wir auf 
friedvollere Tage.

Foto: Manfred Hermann

KURZ NOTIERT

Dienststellen der Rentenversicherung nach Weihnachten 
geschlossen
Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Baden-Württemberg 
informiert, dass vom 27. bis 30. Dezember 2022 alle Dienststel-
len inklusive der Regionalzentren und Außenstellen geschlossen 
bleiben. Auch Video- und telefonische Beratungen finden an die-
sen Tagen nicht statt.
Die Schließung ist ein Baustein der DRV Baden-Württemberg bei 
der Umsetzung des 5-Punkte-Plans der Landesregierung „Baden-
Württemberg rückt zusammen“ zur Reduzierung des Energiever-
brauchs. Besonders wirkungsvoll und damit „clever“ sind dabei 
mehrtägige Zeitspannen, um beispielsweise Heizungsanlagen 
komplett runterfahren zu können und somit zusätzlich Energie 
einzusparen.
Ab dem 2. Januar 2023 sind sämtliche Dienststellen wieder zu 
den üblichen Öffnungszeiten erreichbar.

Wann kommt das Schadstoffmobil?
Nicht alles, was nicht mehr gebraucht wird, darf über die Müll-
tonnen vor der Haustüre entsorgt werden. Vor allem Chemikali-
en und Schadstoffe sind giftig und können die Umwelt belasten, 
wenn sie nicht richtig entsorgt werden. Daher dürfen sie auf kei-
nen Fall über den Hausmüll entsorgt werden. Richtig aufgehoben 
sind sie beim Schadstoffmobil. Mehrere mobile Schadstoffsam-
melstellen sind das ganze Jahr über im Landkreis Ludwigsburg 
unterwegs.
Was darf beim Schadstoffmobil abgegeben werden?
Abgegeben werden können Batterien und Akkus in haushalts-
üblichen Mengen, Dispersionsfarben, Farb- und Lackreste, Kleb-
stoffreste, Schädlingsbekämpfungs- und Pflanzenschutzmit-
tel, Wasch- und Reinigungsmittel, Spraydosen mit Restinhalt, 
Lösungsmittel, leere Ölkanister, Säuren, Frostschutzmittel und 
Kühlflüssigkeit, Laugen, Ölfilter oder ölverschmierte Lappen, 
Fahrzeugbatterien (keine Pfand-Rückzahlung), Energiesparlam-
pen und Leuchtstoffröhren sowie volle und leere Behältnisse mit 
Gefahrstoff-Zeichen. Die Schadstoffe müssen auslaufsicher ver-
packt sein und dürfen nicht vermischt werden.
Leere Verpackungen von Schadstoffen ohne Gefahrstoff-Zeichen 
dürfen über die Gelbe Tonne entsorgt werden.
Wer darf beim Schadstoffmobil anliefern?
Die fachgerechte Entsorgung ist für Privatpersonen in haus-
haltsüblichen Mengen gebührenfrei. Gewerbebetriebe können 
Schadstoffe über private Dienstleister entsorgen. Eine Abgabe 
über das Schadstoffmobil ist nicht möglich.
Wann kommt das Schadstoffmobil?
•	 Aldingen (Neckarkanalstraße): 15.02.2023, 16.03.2023, 

17.05.2023, 10.10.2023
•	 Hochberg (Parkplatz Grundschule): 17.05.2023, 10.10.2023
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•	 Hochdorf	(Wilhelmsplatz):	15.02.2023,	16.03.2023
•	 Neckargröningen	(Gemeindehalle):	15.05.2023,	10.10.2023
•	 Neckarrems	 (Gaffert):	 15.02.2023,	 16.03.2023,	 17.05.2023,	

02.11.2023
•	 Pattonville	(Arkansasstraße):	28.02.2023,	10.10.2023
Die	Termine	des	Schadstoffmobils	finden	Sie	auch	auf	der	Inter-
netseite	der	Ludwigsburger	Abfallverwertungsgesellschaft	(AVL)	
unter:	www.avl-lb.de	(Privathaushalte	/	Termine	/	Schadstoffmo-
bil)	oder	in	der	AVL	Service+	App.	Eine	gedruckte	Übersicht	über	
alle	Termine	gibt	es	im	Schadstoffmobil-Infoheft	der	AVL,	das	im	
ServiceCenter	in	der	Hindenburgstr.	30	in	Ludwigsburg	sowie	auf	
allen	Betriebsstätten	der	AVL	verfügbar	ist.

Vertreterversammlung der DRV Baden-Württemberg tagt in 
Stuttgart
Rentenversicherung ist krisenfest	
Haushalt in Höhe von rund 26 Milliarden Euro für 2023 ver-
abschiedet / DRV Baden-Württemberg ist ein attraktiver Ar-
beitgeber
Die	 Vertreterversammlung	 des	 gesetzlichen	 Rentenversiche-
rungsträgers	verabschiedete	im	Rahmen	ihrer	Sitzung	am	Freitag	
(16.	Dezember)	 im	Stuttgarter	Willi-Bleicher-Haus	den	Haushalt	
der	Deutschen	Rentenversicherung	 (DRV)	 Baden-Württemberg.	
Dieser	fällt	mit	rund	26,125	Milliarden	Euro	circa	1,455	Milliarden	
Euro	höher	aus	als	2022.	
Gute Finanzlage der Rentenversicherung	
„Die	 gesetzliche	 Rente	 steht	 sehr	 gut	 da“,	 sagte	 Martin	 Kunz-
mann,	alternierender	Vorstandsvorsitzender	der	Versichertensei-
te	vor	dem	Plenum.	Noch	nie	seien	so	viele	Menschen	abhängig	
beschäftigt	 gewesen	 wie	 derzeit.	 Hiervon	 profitiere	 auch	 die	
Nachhaltigkeitsrücklage.	Sie	entspreche	mit	knapp	42	Milliarden	
Euro	aktuell	 1,66	Monatsausgaben	der	gesetzlichen	Rentenver-
sicherung.	Damit	stelle	sich	das	Umlageverfahren	erneut	als	kri-
senfest	dar.
Martin	 Kunzmann	 blickte	 in	 der	 letzten	 Sitzung	 vor	 der	 anste-
henden	Sozialwahl	2023,	bei	der	die	Mitglieder	der	Gremien	der	
Selbstverwaltung	neu	gewählt	werden,	 auf	wirtschaftliche	und	
vor	allem	nachhaltige	Entscheidungen	der	Selbstverwaltung	zu-
rück.	So	sei	es	beispielsweise	richtig	gewesen,	bei	den	Neubaupla-
nungen	für	das	Stuttgarter	Verwaltungsgebäude	auf	Geothermie	
zu	setzen.	„Davon	profitieren	die	zu	beratenden	Kundinnen	und	
Kunden	sowie	die	Mitarbeitenden	in	der	aktuellen	Energiekrise.“	
Generell	habe	man	beim	Neubau	die	Kostenobergrenze	von	69	
Millionen	Euro	einhalten	können.	„Eine	großartige	Leistung	aller	
Beteiligten“,	 hob	 Kunzmann	 hervor,	 weil	 dies	 bei	 Bauvorhaben	
der	öffentlichen	Hand	keine	Selbstverständlichkeit	sei.	
Die Rentenversicherung ist ein attraktiver Arbeitgeber	
Geschäftsführerin	Gabriele	Frenzer-Wolf	bezog	Stellung	zur	Per-
sonalsituation	in	der	DRV	Baden-Württemberg.	Man	habe	im	Ver-
gleich	mit	anderen	Rentenversicherungsträgern	die	jüngste	Be-
legschaft	und	eine	der	höchsten	Ausbildungsquoten.	„Dennoch	
sind	auch	wir	davon	betroffen,	dass	die	Babyboomer-Generation	
bald	 in	 Rente	 geht“.	 Aus	 diesem	 Grund	 nutze	 die	 DRV	 Baden-
Württemberg	jede	Chance,	Mitarbeitende	für	sich	zu	gewinnen.	
„Unser	Ziel	ist	es,	sichtbarer	zu	werden	in	dem,	was	wir	sind:	ein	
moderner,	attraktiver	Arbeitgeber,	der	sich	agil	an	den	Bedürfnis-
sen	der	Beschäftigten	sowie	der	Kundinnen	und	Kunden	ausrich-
tet“,	 so	 Frenzer-Wolf	 weiter.	Man	werde	 die	 Ausbildungszahlen	
nochmals	erhöhen	und	werbe	zusätzlich	vermehrt	um	Fachkräfte	
aus	der	Verwaltung,	dem	IT-Bereich	und	der	Medizin	sowie	quali-
fizierte	Quereinsteigende.	
Hintergrundinformation	
Die	DRV	Baden-Württemberg	 ist	eine	Körperschaft	des	öffentli-
chen	Rechts	mit	demokratischer	Selbstverwaltung.	Die	Vertreter-
versammlung	ist	das	„Parlament“	der	DRV.	Versicherte,	Rentnerin-
nen	und	Rentner	sowie	Arbeitgeber	haben	über	ihre	gewählten	
Repräsentanten	 dort	 und	 im	 Vorstand	 ein	 maßgebliches	 Mit-
spracherecht	bei	der	DRV	Baden-Württemberg.	Die	Vertreterver-
sammlung	besteht	aus	jeweils	15	Vertreterinnen	und	Vertretern	
der	Arbeitgeber	und	Versicherten.	Sie	werden	bei	der	Sozialwahl	
gewählt.	Die	nächste	Sozialwahl	in	Deutschland	findet	am	31.	Mai	
2023	statt.	Mehr	dazu	unter	www.drv-bw.de/sozialwahl

SOZIALE DIENSTE

AK Asyl Remseck e.V.

Kontakt:
•	 Postanschrift:	AK	Asyl	Remseck	e.	V.,	Postfach	3026,	

71684	Remseck	am	Neckar
•	 Internet:	www.ak-asyl-remseck.de
•	 Öffentlichkeitsarbeit:	Helmut	Gabler

(Kontakt:	info@ak-asyl-remseck.de)
•	 E-Mail für Mitarbeit:	mitarbeit@ak-asyl-remseck.de
•	 E-Mail für Anfrage Leihlaptop:	leihlaptop@ak-asyl-remseck.de
•	 Telefon:	0177	3238477
•	 Messenger:	Signal	über	0177	3238477
•	 Spendenkonto:	AK	Asyl	Remseck	e.	V.,

IBAN:	DE23	6045	0050	0030	1688	64

Arbeitskreis Asyl Remseck e.V.
Kontakt:
•	 Postanschrift:	 AK	 Asyl	 Remseck	 e.	 V.,	 Im	 Schneeberger	 6,	

71684	Remseck	am	Neckar
•	 Internet:	www.ak-asyl-remseck.de
•	 Öffentlichkeitsarbeit:	Helmut	Gabler

(Kontakt:	info@ak-asyl-remseck.de)
•	 E-Mail für Mitarbeit:	mitarbeit@ak-asyl-remseck.de
•	 Telefon:	0177	3238477
•	 Messenger:	Signal	über	0177	3238477
•	 Spendenkonto:	AK	Asyl	Remseck	e.	V.,

IBAN:	DE23	6045	0050	0030	1688	64

Aktuell
Do., 12.1.2023
18:30	 Uhr	 AK-Asyl-Unterstützer*innen-Treffen,	 Gemeindehaus	
der	Ev.-meth.	Kirche,	Dorfstraße	28,	Neckarrems
Herzlicher	Einladung	an	alle	Aktiven	und	Interessierten.

Weiterhin: Fahrradspenden gesucht!
Die	Nachfrage	nach	Fahrrädern	in	unserer	Fahrrad-Mitmachwerk-
statt	 ist	 stark	 gestiegen.	Wir	 suchen	 insbesondere	Herren-	 und	
Kinder-/Jugendfahrräder.	 Sollten	 Sie	 Fahrräder	 für	 uns	 haben,	
würden	wir	uns	sehr	über	eine	Rückinformation	an	fahrradwerk-
statt@ak-asyl-remseck.de	oder	info@ak-asyl-remseck.de	freuen.
Auch	wenn	 jemand	Lust	und	Zeit	hat,	bei	der	Fahrradwerkstatt	
mitzumachen,	 kann	 er	 sich	 unter	 der	 genannten	 Mailadresse	
melden.	Das	Team	trifft	sich	immer	montags	17:00	Uhr	in	der	Lud-
wigsburger	Straße	24,	in	Remseck-Neckargröningen.
Weitere	Spenden
Möbelspenden	können	wir	leider	nicht	annehmen.	Bei	Spenden	
wie	Kleidung,	Geschirr,	Spielsachen	etc.	bitten	wir	Sie,	sich	an	das	
„Kleiderstüble“	 in	 Remseck-Neckargröningen	 zu	 wenden,	 das	
hierfür	zuständig	ist.
Ludwigsburger	Straße	26,	Neckargröningen
Öffnungszeiten:	Montag	und	Mittwoch:	16.30	bis	18.30	Uhr
Spendenannahme	von	sehr	gut	erhaltener	Kleidung	und	Haus-
haltswaren	immer	samstags	von	9	bis	10	Uhr.	In	den	Schulferien	
ist	das	Kleider-Stüble	geschlossen.
Weitere	Informationen	gerne	bei:
Frau	Hüppop,	Telefon	07146	6823,	Frau	Eichinger,	
Telefon	07146	5906
Ehrenamtlich Mitarbeiterende
Aktuell	gibt	es	drei,	demnächst	vier	Schüler/innen,	die	Hilfe	bei	
den	 Hausaufgaben	 und	 beim	 allgemeinen	 Lernen	 benötigen.	
Dabei	handelt	es	sich	um	drei	Grundschulkinder	mit	zum	Teil	er-
höhtem	Förderbedarf	sowie	um	eine	Schülerin	der	8.	Klasse	der	
Gemeinschaftsschule.
Wer	kann	helfen?	Bei	Interesse	bitte	beim	AK	melden.
Vorschau:	Mitgliederversammlung	2023:	2.3.2023
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Foto: R. Pfeffer

Wir wünschen allen Freunden 
unserer gemeinsamen Arbeit 
frohe Weihnachtstage! Bleiben 
Sie auch im neuen Jahr – egal 
ob die Zeiten stürmisch sind 
oder ruhiger werden - enga-
giert! Ihr AK Asyl Remseck e.V.

Hilfreiche Hinweise und Informationen jederzeit auf unserer 
Webseite.

Förderverein Kleeblatt P�egeheim

Dank und gute Wünsche für Weihnachten und den Jahres-
wechsel
Wir wünschen allen Mitgliedern und Förderern frohe Weih-
nachten und alles Gute sowie Gesundheit und ein friedliches 
Jahr 2023
Dank der Mitgliedsbeiträge, der Spenden und der ehrenamtli-
chen Arbeit haben wir auch im zurückliegenden Jahr für beide 
Kleeblatt Häuser viel bewirken können. Dafür sagen wir herzli-
chen Dank!
Mit besonderer Anerkennung bedanken wir uns beim Pflege- 
und Hauspersonal in beiden Remsecker Kleeblatt Häusern für 
ihren Einsatz.
Ohne die ehrenamtliche Unterstützung wären viele Aktivitäten, 
die für die Bewohner*innen den Heimaufenthalt angenehmer 
machen, nicht möglich gewesen. Dafür bedanken wir uns bei den 
vielen Ehrenamtlichen und Unterstützer*innen.
Wir wünschen allen ein angenehmes Weihnachtsfest und alles 
Gute sowie Gesundheit und ein friedliches neues Jahr.
Kleeblatt Förderverein Remseck für die Kleeblatt Häuser Aldin-
gen u. Pattonville
Konto Volksbank Remseck -
DE76 6006 9905 0007 8000 02
Für den Kleeblatt Förderverein
gez. Erika Raupp
1. Vorsitzende

Deutsches Rotes Kreuz

Fit bis ins hohe Alter
Seniorengymnastik 
Hochdorf 
Dienstag: 14 – 15 Uhr in der Turnhalle, Schulweg 22
Rose Lidtke (Tel. 07141 41388) 
Neckarrems 
Dienstag: 15:30 – 16:30 Uhr in der Turnhalle Kelterschule
Monika Wittner (Tel. 07146 4954) 
Pattonville 
Mittwoch: 16 – 17 Uhr in der Bürgerhalle
Gabi Strobel (Tel. 07146 92124) 
Pattonville Linedance 
Donnerstag: 17 – 18 Uhr im Bürgerzentrum
Gabi Strobel (Tel. 07146 92124)

DRK-Ortsverein Neckargröningen -
Aldingen-Neckarrems

Bereitschaft
Einladung zur Fusionsversammlung
Zur Fusionsversammlung der DRK Ortsvereine Hochberg-Hoch-
dorf und Neckargröningen-Aldingen-Neckarrems zum DRK Orts-
verein Remseck am Neckar laden wir am Samstag, den 28. Janu-
ar 2023 in die Gemeindehalle Hochdorf (Kirchenweinbergweg 
10 in Hochdorf ) herzlich ein.
Saalöffnung ist um 17.30 Uhr, ab 18.00 Uhr gibt es ein Abendes-
sen, Beginn der Versammlung ist um 19.00 Uhr.
Die Veranstaltung findet nach den aktuell gültigen Vorgaben der 
Corona-Verordnung statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bekanntgabe und Verabschiedung der Satzung des DRK Orts-

vereins Remseck am Neckar
3. Wahlen
4. Unterbrechung der Veranstaltung zur Durchführung der Bereit-

schaftsversammlung inklusive Wahl der Bereitschaftsleitung
5. Bestätigungen
6. Grußworte der Gäste
7. Verschiedenes
Die Satzung des DRK Ortsvereins Remseck am Neckar kann vorab 
angefordert werden und ein Termin zur öffentlichen Einsicht wird 
bekannt gegeben. Bitte beachten Sie hierzu die Veröffentlichung 
im Amtsblatt (Remseck Woche).
Wir bitten um Rückmeldung bis zum 20.01.2023, ob Sie am 
Abendessen teilnehmen möchten und ob ein vegetarisches Es-
sen gewünscht ist.
Wenn Sie ein Grußwort für den DRK Ortsverein Remseck am Ne-
ckar sprechen möchten, bitten wir um vorherige Rückmeldung 
an die Ortsvereinsvorsitzenden.
Anträge zur Tagesordnung müssen begründet werden und spä-
testens eine Woche vor dem Versammlungstermin bei den Orts-
vereinsvorsitzenden eingehen. Im Verhinderungsfall bitten wir 
um rechtzeitige Rückmeldung.
Die Ortsvereinsvorsitzenden Klaus Wünsch (Tel.: 0172 2652829) 
und Walter Patz (Tel.: 0173 7442262)

Einladung zur Bereitschaftsversammlung
Zur Bereitschaftsversammlung im Rahmen der Fusionsversamm-
lung der DRK Ortsvereine Hochberg-Hochdorf und Neckargrö-
ningen-Aldingen-Neckarrems zum DRK Ortsverein Remseck am 
Neckar laden wir am Samstag, den 28. Januar 2023 in die Gemein-
dehalle Hochdorf (Kirchenweinbergweg 10 in Hochdorf ) herzlich 
ein.
Saalöffnung ist um 17.30 Uhr, ab 18.00 Uhr gibt es ein Abendes-
sen, Beginn der Versammlung ist um 19.00 Uhr.
Die Veranstaltung findet nach den aktuell gültigen Vorgaben der 
Corona-Verordnung statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Wahl der Bereitschaftsleitung
3. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung müssen begründet werden und spä-
testens eine Woche vor dem Versammlungstermin bei der Be-
reitschaftsleitung eingehen. Im Verhinderungsfall bitten wir um 
rechtzeitige Rückmeldung.
Die Bereitschaftsleitung
Bereitschaftsleiterin Uta Hofferbert, Tel. 0163 8843444
Bereitschaftsleiter Martin Nitze, Tel. 0175 9931495
DRK-Ortsverein Neckargröningen-Aldingen-Neckarrems
Ludwigsburger Straße 12
71686 Remseck am Neckar
www.drk-neckargroeningen.de
E-Mail: info@drk-neckargroeningen.de
www.facebook.com/drkneckargroeningen/
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Jugendrotkreuz Remseck

Hallo liebe Kinder,
das Jugendrotkreuz wird neu aufgebaut.
Wir suchen motivierte und interessierte Heldinnen und Helden, 
die Lebensretter werden möchten. Wir treffen uns alle zwei Wo-
chen donnerstags ab dem 15.09.2022 von 18 bis 19:30 Uhr, um 
die Grundlagen der Ersten Hilfe und andere tolle Aktionen durch-
zuführen, wie Ausflüge, Film- und Spieleabende.
Habt ihr Fragen, dann meldet euch bei:
Rebecca Schlechter: 0176 34541968
Max Carle: 01577 6639712
Selim Irk: 0176 30787413
oder unter der E-Mail-Adresse: info@jrk-remseck.de
Wir freuen uns auf euch und beantworten gerne eure Fragen!

DRK Altenclub Neckargröningen

Frohe Weihnachten
Der Altenclub des DRK Neckargröningen wünscht allen seinen 
Mitgliedern und Freunden ein frohes und besinnliches Weih-
nachtsfest. Dazu noch viel Gesundheit und einen guten Rutsch 
in das Jahr 2023.
Roland Kögler

KINDERGÄRTEN / BILDUNG

Ev. Kindergarten Kirchstraße

Advent im ev. Kindergarten Aldingen
Eine ganz besondere Stimmung ist eingezogen bei uns. Seit An-
fang Dezember genießen wir die Adventszeit, jeden Tag treffen 
wir uns zum gemeinsamen Adventsstündchen, zünden die Ker-
zen am Adventskranz an und immer ein anderes Kind darf ein 
kleines Adventskalenderpäckchen mit nach Hause nehmen. Wir 
basteln fleißig und haben Plätzchen gebacken und auch der Ni-
kolaus hat einen Sack abgestellt, da war die Freude groß.
Doch der Höhepunkt unserer Adventszeit war unsere Adventsfei-
er. Am vergangenen Donnerstag war es so weit, es trafen sich alle 
Kinder mit ihren Familien in der ev. Margarethenkirche Aldingen 
um gemeinsam „Advent“ zu feiern. Nach einem einladenden Flö-
tenstück begrüßten die Kinder die Gäste mit dem Lied „Dicke rote 
Kerzen“.

Fotos: ev. Kindergarten

Im Anschluss daran machten sich unsere „Löwen“-Kinder bereit 
für ihren Auftritt. Schon Tage vorher wurde die Geschichte „Es 
klopft bei Wanja in der Nacht“ einstudiert. Endlich durften die 
Kinder sie zum Besten geben.
Die Aufführung wurde untermalt mit Klängen. Unsere „Katzen“-
Kinder setzten den Schneesturm mit den Orffschen-Instrumen-
ten um, so dass man sich gut vorstellen konnte, wie der Schnee-
sturm ums Haus pfeift.

Herr Rölle, unser Pfarrer vertief-
te dann noch das Gespielte mit 
ein paar zusammenfassenden 
Worten.
Weiter ging`s mit einem Lich-
tertanz und einem abschlie-
ßenden gemeinsamen Lied 
„Frieden für die Kinder, Frieden 
für die Welt“.
Nun waren alle noch eingela-
den zum adventlichen Beisam-
mensein. Der Elternbeirat hatte 
im Kirchhof schon alles für uns 
gerichtet. Bei Punsch und Glüh-
wein und ein paar Plätzchen 
klang der Abend noch gemüt-
lich aus.
An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Helfern, die zum Ge-
lingen unserer Adventsfeier beigetragen haben, ganz herzlich!
Ein herzliches Dankeschön geht auch an Familie Escher, die uns 
in diesem Jahr den Weihnachtsbaum für unsere Einrichtung ge-
spendet hat. Die Kinder haben ihn zusammen mit ihren Eltern 
wunderschön geschmückt

Katholische Kita St. Martin

Weihnachtszeit in der KITA St. Martin
Zu Beginn der Adventszeit erreichte die Kita St. Martin ein Brief 
von Bischof Nikolaus. Darin versprach er, auch dieses Jahr am 
6. Dezember die Kinder zu besuchen und bat sie, doch Socken
mitzubringen. Vielleicht würde er diese gefüllt am Nikolaustag
mitbringen. Alle Kinder brachten fleißig Socken mit. Und eines
Morgens waren sie tatsächlich verschwunden! Verwundertes und 
aufgeregtes Getuschel ging durch die Reihen der Kleinen. Wann
hatte Bischof Nikolaus sie abgeholt? Und würde er sie mit Ge-
schenken befüllt zurückbringen?

Bischof Nikolaus zu Besuch in der Kita Fotos: KITA

Der 6. Dezember kam schnell und siehe da: Bischof Nikolaus 
tauchte wirklich mit einem großen Sack auf – gefüllt bis obenhin. 
Zuerst besuchte er die Kleinsten der Kita in der Krippe, um seine 
Geschenke abzugeben. Als Dank sangen die Kinder für ihn „Lasst 
uns froh und munter sein“. Unterdessen war man oben im Kinder-
garten unglaublich aufgeregt. Ob er nun auch zu ihnen kommt? 
Wird er freundlich sein? Hat er die Socken wieder mitgebracht? 
Fragen über Fragen, die auch gleich beantwortet wurden. Bischof 
Nikolaus stapfte schweren Schrittes herein und setzte sich erst 
einmal auf einen Stuhl. Als Willkommensgruß trugen die Kinder 
das Lied „Ich hör ihn“ vor, was den Bischof sehr freute. Anschlie-
ßend begrüßte er alle mit dem Gedicht „Der Nikolaus“, was davon 
erzählt, wie der Nikolaus aussieht, wo er wohnt und was er am 6. 
Dezember macht. 
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Familie Escher spendet der Kita einen Weih-
nachtsbaum

Die Kleinen rutsch-
ten währenddessen 
schon ganz unge-
duldig auf ihren 
Plätzen hin und her. 
Und dann endlich! 
Der Bischof verteilte 
die Socken an ihre 
Besitzer – gefüllt mit 
Leckereien und klei-
nen Geschenken. 
Mit roten Wangen 
und glänzenden Au-
gen wurden die Ge-
schenke entgegen-
genommen. Danach 
verabschiedeten die 
Kinder den Bischof 
Nikolaus wieder mit 
dem Lied „Lasst uns 
froh und munter 
sein“. Und er schul-
terte seinen Sack 
und zog weiter, um 
noch viele andere 
Kinderaugen an die-
sem Tag zum Leuch-
ten zu bringen. Dan-
ke, lieber Bischof Nikolaus!
Am Montag, den 5. Dezember (also einen Tag vor dem Nikolaus-
tag) wurde beim Hofladen Escher ein wunderschöner Tannen-
baum ausgesucht. Dieser wurde gemeinsam mit den Schu-Wi-
Du-Kindern abgeholt und in den Garten der Kita gebracht, wo er 
aufgestellt wurde. Alle Kindergartenkinder durften helfen, dem 
Baum seinen weihnachtlichen Glanz zu verleihen und dieser wur-
de eifrig geschmückt und mit Lichtern versehen. Nun leuchtet 
er jeden Morgen, wenn die Eltern die Kinder in die Kita bringen 
und verbreitet seinen festlichen Glanz. Ein ganz herzliches Dan-
keschön an Familie Escher für die wunderschönen Baumspende! 
Er bereitet uns jeden Tag aufs Neue Freude. Wir wünschen allen 
Eltern und ihren Kindern schöne Ferien, frohe Weihnachten und 
ein gesundes neues Jahr.

Watomi Naturkids
Naturkindergarten

„Guten Tag, ich bin der Nikolaus!“

 
 Foto: Watomi Naturkids
Mit diesem Lied wurde der Nikolaus bei uns auf der Neckarremser 
Watomi Wiese von unseren Vorschulfüchsen willkommen gehei-
ßen. Die Kinder übten extra für seinen Besuch das Lied mit Ein-
satz von Instrumenten ein und verkleideten sich sogar selbst mit 
Nikolausbärten.

Alle anderen haben weitere Lieder für den Nikolaus fleißig vor-
gesungen. Dies veranlasste ihn dann für jeden einen gefüllten 
Socken aus seinem Sack zu ziehen. Nun waren wir die Begeis-
terten. Da der Nikolaus immer sehr beschäftigt ist, mussten wir 
uns schon bald wieder verabschieden. Nicht ohne ein Lied zum 
Abschied zu singen und ihm auf seinen Weg mitzugeben: komm` 
bald wieder - lieber, guter Nikolaus!

BILDUNG / SCHULEN

Förderverein Grundschule
Neckargröningen e.V.

Auszug unserer Leistungen an der Kelterschule Außenstelle 
Neckargröningen
•	 Schülerbetreuung bis 15 Uhr (dringend Betreuungskräfte 

gesucht)
•	 Arbeitsgemeinschaften
•	 Projekte
•	 Spendenakquise
Besuchen Sie unsere Homepage, dort finden Sie auch aktuelle 
Jobangebote (Minijob/ Midijob/ Ehrenamt mit Aufwandsent-
schädigung).
Sie haben Freude an der Arbeit mit Kindern (Klasse 1-4), gute 
Deutschkenntnisse, sind mindestens 16 Jahre alt und arbei-
ten gerne im Team?
Dann melden Sie sich doch mal bei uns. Wir suchen dringend eh-
renamtliche Unterstützung bei der Schülerbetreuung an mehre-
ren Tagen oder auch nur stundenweise, je nach Absprache. Auch 
ein Mini- oder Midi-Job möglich, bitte informieren Sie sich auf 
unserer Homepage unter Aktuelles oder rufen Sie uns an.
Kontakt:
Eichendorffstraße 15, 71686 Remseck am Neckar
E-Mail: fv@fv-gsneckargroeningen.de
Homepage: www.fv-gsneckargroeningen.de
Tel.: 015115506775

Kelterschule Neckarrems 
mit Außenstelle Neckargröningen

Besuch beim Weihnachtsmusical „Scrooge“ in der Sparda-
welt Stuttgart
Am Donnerstag, den 8. Dezember 2022 fuhren wir, die Klassen 
4a und 4b, zum Weihnachtsmusical nach Stuttgart. Dort schau-
ten wir uns die Geschichte vom alten, geizigen Scrooge an, der 
am Anfang ein Weihnachtsmuffel war. Er fand Weihnachten, das 
Feiern und Beschenken „humbug“. Nachdem ihm in der Nacht die 
Geister der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erschienen 
sind, änderte sich Scrooge. Er wurde ein gutherziger Mensch, der 
das Gehalt seines Schreibers Bob Cratchit verdoppelt und ihm die 
Medikamente für seinen Sohn bezahlt. Außerdem spendet er einen 
großen Betrag für die Armen. Er sieht, wo er helfen kann und hat 
Freude am Schenken. Weihnachten feiert er ab jetzt mit seiner Ver-
wandtschaft!
Besonders gefiel uns der Geist der vergangenen Weihnacht, der 
Scrooge seine Kindheit in der Schule gezeigt hat und sein Heim-
weh vom Internat nach Zuhause. Er hatte ein rosafarbenes Rü-
schenkleid an und eine pinkfarbene Perücke. Der Geist war sehr 
„durchgeknallt“ und sang dazu ein witziges Lied. Außerdem war 
er sehr vergesslich und musste immer auf seinen Spickzettel 
schauen.
Es war ein schöner Ausflug in der Vorweihnachtszeit, der uns gut 
gefallen hat.
Valentina, Zoeli und Mete, Klasse 4b
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Besuch des Weihnachtsmarktes in Straßburg
Au marché de Noël à Strasbourg
Am Freitagmorgen, den 9.12.2022, fuhren wir, die Französisch-
Schülerinnen und -Schüler der Klassen 7 und 9 - wie jedes Jahr 
- nach Straßburg auf den Weihnachtsmarkt.
Um 8 Uhr ging es mit dem Reisebus nach Straßburg los, wo wir 
schon zwei Stunden später ankamen und auf einen noch leeren 
Weihnachtsmarkt trafen, was sich kurze Zeit später ändern sollte.
In kleinen Gruppen spazierten wir über den „Marché de Noël“ 
auf dem „Place de la Cathédrale“ und auf dem „Place Kléber“. 
Dort aßen wir zu Mittag, besuchten die zahlreichen Stände und 
versuchten, unsere Einkäufe weitestgehend auf Französisch zu 
erledigen. Natürlich durfte ein original französischer Crêpe nicht 
fehlen. 
Unser Besuch in Straßburg hinterließ viele positive Eindrücke von 
der Weihnachtshauptstadt Frankreichs und gleichzeitig haben 
wir auch erste Erfahrungen mit der französischen Sprache ma-
chen dürfen. 
Für uns alle war dieser winterliche Ausflug eine schöne Einstim-
mung auf Weihnachten.

Jugendmusikschule
Remseck am Neckar

Jugendmusikschule Remseck am Neckar
Sie finden das Musikschulbüro im Rathaus,
Marktplatz 1, 71686 Remseck am Neckar
Telefon: 07146 2809-2542 /-2543
Fax: 07146 28095-2542 /-2543
E-Mail: jugendmusikschule@remseck.de
www.remseck.de/jugendmusikschule
Bürozeiten:  Mo. bis Fr. von 8:30 bis 12 Uhr,
 Do. von 15:30 bis 18 Uhr
Schulleitung: Melanie Petcu
Stellvertretende Schulleitung: Petra Bischoff
Verwaltung und Finanzen:
Martina Happach und Regina Schäfer

Auch von uns

FRÖHLICHE WEIHNACHTEN 

UND EIN GUTES NEUES JAHR

WÜNSCHT DAS GESAMTE TEAM DEER

 
 Plakat: JMS

Volkshochschule
Außenstelle Remseck am Neckar
Örtliche Vertreterin der Schiller-Volkshochschule
Stadt Remseck am Neckar
Sina Schäfer
Tel. 0151 40784450, sina.schaefer@remseck.de
Anmeldungen bitte unter www.schiller-vhs.de I 
info@schiller-vhs.de I, Tel. 07141 144-2666
! Aktuell keine Abendkasse möglich !

JUGEND-INFO

Jugendreferat RemseckJugendreferat 
Remseck am Neckar 
 
Der direkte Draht ins Jugendreferat…. 
Jugendreferat im Haus der Jugend 
MeslayduMaineStraße 4 
71686 Remseck 
 
 

  Offene Kinder und Jugendarbeit 
  Schulsozialarbeit 
  Ferienprogramme 
  Veranstaltungen 
  Jugendbeteiligung 

 
Leitung:  Karen Sämann 
Sekretariat:  Susanne Moch 
Telefon:  07146 / 289 410 
Fax:    07146 / 289 499 
Email:   jugendreferat@remseck.de 
 
Öffnungszeiten für Grundschulkinder:  
Kinderclub:    Dienstag und Mittwoch von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Bastelangebote:  Termine in den Herbst/ Wintermonaten 
Spielmobil:  immer donnerstags von 14.30 Uhr – 17.30 Uhr wechselnd an 

den Grundschulen – Termine im Sommer und Herbst 
Ferienprogramme:  Programme werden bekannt gegeben 
 
 
Öffnungszeiten für Jugendliche (ab 12 Jahre): 
oHa (OffenesHaus) Montag und Mittwoch von 15.00 Uhr – 19.00 Uhr 
      Freitag von 15.00 Uhr – 20.00 Uhr 
 
 
Veranstaltungen:  Termine werden im Amtsblatt und auf der Homepage rechtzeitig 

veröffentlicht. 

Der direkte Draht ins Jugendreferat...
Jugendreferat im Haus der Jugend
Meslay-du-Maine-Straße 4
71686 Remseck am Neckar
- Offene Kinder- und Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit
- Ferienprogramme
- Veranstaltungen
- Jugendbeteiligung
Leitung: Karen Sämann
Sekretariat: Susanne Moch
Telefon: 07146 289-410, Fax: 07146 289-499
E-Mail: jugendreferat@remseck.de
Öffnungszeiten für Grundschulkinder:
Kinderclub: Dienstag und Mittwoch von 14 - 17 Uhr
Bastelangebote: Termine in den Herbst-/ Wintermonaten
Spielmobil:  immer donnerstags von 14:30 - 17:30 Uhr 

wechselnd an den Grundschulen – Termi-
ne im Sommer und Herbst

Ferienprogramme: Programme werden bekannt gegeben
Öffnungszeiten für Jugendliche (ab 12 Jahre):
oHa (OffenesHaus)   Montag und Mittwoch von 15 - 19 Uhr 

Freitag von 15 - 20 Uhr
Veranstaltungen:   Termine werden im Amtsblatt und auf der 

Homepage rechtzeitig veröffentlicht.

Weihnachtsferien

Das Jugendreferat macht
Weihnachtsferien! 

D A S  T E A M  V O M  J U G E N D R E F E R A T

W I R  W Ü N S C H E N  A L L E N  S C H Ö N E  W E I H N A C H T E N ,
T O L L E  F E R I E N  U N D  E I N E N  G E S U N D E N  S T A R T

I N S  N E U E  J A H R !

Alle Angebote starten am 09.01.2023 wieder zu den gewohnten Zeiten.
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Hobbybude Hochdorf
www.hobby-bude.de

2022 in der Hobbybude!
Das Jahr geht zu Ende und wir blicken auf sehr schöne Hobbybu-
den Events zurück. In diesem Jahr fanden wieder Ton- und auch 
Filzkurse für Kinder statt - dank Petra, Silke und Kerstin!
Auch die Erwachsenen kamen auf ihre Kosten, denn es wurde mit 
Sabine genäht. Neu gab‘s in diesem Jahr das Betongießem mit 
Liz. Unsere Bastelkurse zu Ostern und auch am Mutter- und Vater-
tag kamen richtig gut an! Zum Benefizkonzert für die Ukraine mit 
Lilia Huber konnte die Hobbybude ein Kinderprogramm beisteu-
ern. Beim Fest zum Weltkindertag „High Village“ dürfte die Hob-
bybude nicht fehlen und so gab‘s leckere Kuchen und ein Bas-
telprogramm für Kinder. Auch das Kübisschnitzen war ein echter 
Erfolg, denn endlich konnten wir mit Euch wieder schnitzen und 
auch gemeinsam Suppe essen. Richtig gemütlich wurde es zum 
Weihnachtsmarkt in Hochdorf, bei dem die Hobbybude mit zwei 
Ständen vertreten war.
Auf den Advent konnte man sich vorher bereits vorbereiten, 
denn beim Adventskranzbinden mit Tine konnte jeder/jede sei-
nen eigenen Adventskranz binden. Sogar Kinderkleider wurden 
angeboten beim ersten Kinderkleiderbasar in der Gemeindehal-
le. So war in der Bude (und drumherum) einiges los und die Vor-
bereitungen und Planungen für das nächste Jahr laufen bereits. 
Auch hier wird es wieder bewährte und auch neue Angebote in 
der Hobbybude geben. Wir freuen uns sehr darauf! Das alles war 
nur möglich, weil viele fleißige Helfer unterstützen, vielen Dank 
dafür!
Die Hobbybude wünscht ein frohes Weihnachtsfest und alles 
Gute für das neue Jahr!


